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(54) REAKTORVORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES PYROLYSEPRODUKTS

(57) Die Erfindung betrifft eine Reaktorvorrichtung
zur Herstellung eines Pyrolyseprodukts mittels thermo-
chemischer Behandlung eines kohlenstoffhaltigen Aus-
gangsmaterials sowie ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes Pyrolyseprodukts unter Verwendung einer solchen
Reaktorvorrichtung. Die Reaktorvorrichtung weist eine
Reaktorkammer sowie eine Vielzahl von Heizelementen
auf. Die Reaktorkammer weist eine oder mehrere Zu-
führöffnungen zum Zuführen des Ausgangsmaterials in
einem ersten Bereich der Reaktorkammer und eine oder
mehrere Entnahmeöffnungen zum Entnehmen von ther-
mochemisch behandeltem Material in einem zweiten Be-
reich der Reaktorkammer auf. Die Heizelemente sind
voneinander beabstandet in der Reaktorkammer ange-
ordnet und erstrecken sich von dem ersten Bereich in
den zweiten Bereich der Reaktorkammer. Die Reaktor-
vorrichtung ist dazu eingerichtet, das zu behandelnde
Material im Laufe der thermochemischen Behandlung
von dem ersten Bereich der Reaktorkammer entlang der
Heizelemente in den zweiten Bereich zu bewegen und
dabei mittels der Heizelemente im ersten Bereich der
Reaktorkammer befindliches zu behandelndes Material
auf eine erste Temperatur zu erhitzen und gleichzeitig
im zweiten Bereich der Reaktorkammer befindliches zu
behandelndes Material auf eine zweite Temperatur zu
erhitzen, welche höher als die erste Temperatur ist.



EP 4 353 801 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die thermo-
chemische Umwandlung von kohlenstoffhaltigen Aus-
gangsmaterialien in Pyrolyseprodukte, insbesondere Bi-
okraftstoffe, und stellt eine Reaktorvorrichtung zur Her-
stellung eines Pyrolyseprodukts sowie ein zugehöriges
Herstellungsverfahren bereit.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Kohlenstoffhaltige Ausgangsmaterialien wie
beispielsweise Klärschlamm oder Biomasse können mit-
tels thermochemischer Umwandlungsverfahren wie et-
wa pyrolytischer Zersetzung umgewandelt werden. Ent-
sprechende Verfahren sind zum Beispiel aus der DE 10
2014 105 340 A1, der DE 10 2015 108 552 A1 und der
DE 10 2016 115 700 A1 bekannt. Als Produkte eines
solchen Prozesses, der üblicherweise im Wesentlichen
unter Ausschluss von Sauerstoff durchgeführt wird, kön-
nen beispielsweise flüssiges Pyrolyseöl, fester Pyrolyse-
koks sowie gasförmiges Pyrolysegas entstehen. Die re-
lativen Anteile dieser Pyrolyseprodukte sowie deren Zu-
sammensetzung können dabei durch Wahl von Prozes-
sparametern wie beispielsweise der Pyrolysetemperatur
und/oder der Dauer der Pyrolyse beeinflusst werden. Die
so gewonnenen Pyrolyseprodukte können zum Beispiel
als Brennstoff, insbesondere als Biokraftstoff, und/oder
als Dünger verwendet werden.
[0003] Aufgrund der für die pyrolytische Zersetzung er-
forderlichen hohen Temperaturen und der damit einher-
gehenden starken Temperaturgradienten sind die Be-
standteile von Anlagen zur Durchführung eines solchen
Umwandlungsverfahrens erheblichen thermischen Be-
lastungen ausgesetzt. Diese thermischen Belastungen
können zu Beschädigungen wie zum Beispiel undichten
Stellen führen, weshalb die Lebensdauer solcher Anla-
gen häufig unzureichend ist. Zwar kann das Design einer
solchen Anlage im Hinblick auf die auftretenden thermi-
schen Belastungen optimiert werden, dies ist jedoch oft
nur für bestimmte Abmessungen und/oder Konfiguratio-
nen möglich. Die aus dem Stand der Technik bekannten
Anlagen weisen daher den Nachteil auf, dass die Anla-
gen in aller Regel kaum skalierbar sind. Dies stand bisher
einer Anwendung solcher Umwandlungsverfahren im
größeren Maßstab entgegen.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine
verbesserte Reaktorvorrichtung zur Herstellung eines
Pyrolyseprodukts mittels thermochemischer Behand-
lung eines kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterials be-
reitzustellen, die in ihrer Größe skalierbar ist und eine
ausreichende Lebensdauer aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-

ne Reaktorvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Py-
rolyseprodukts unter Verwendung einer solchen Reak-
torvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 13 ge-
löst. Beispielhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0006] Es wird eine Reaktorvorrichtung zur Herstel-
lung eines Pyrolyseprodukts mittels thermochemischer
Behandlung eines kohlenstoffhaltigen Ausgangsmateri-
als vorgesehen, die eine Reaktorkammer sowie eine
Vielzahl von Heizelementen aufweist, welche voneinan-
der beabstandet in der Reaktorkammer angeordnet sind.
Die Reaktorkammer weist einen ersten Bereich und ei-
nen zweiten Bereich auf. In dem ersten Bereich sind eine
oder mehrere Zuführöffnungen zum Zuführen des Aus-
gangsmaterials angeordnet. In dem zweiten Bereich sind
eine oder mehrere Entnahmeöffnungen zum Entnehmen
von thermochemisch behandeltem Material angeordnet.
Die Heizelemente erstrecken sich jeweils von dem ersten
Bereich in den zweiten Bereich der Reaktorkammer. Die
Reaktorvorrichtung ist dazu eingerichtet, das zu behan-
delnde Material im Laufe der thermochemischen Be-
handlung von dem ersten Bereich der Reaktorkammer
entlang der Heizelemente in den zweiten Bereich zu be-
wegen. Die Reaktorvorrichtung ist ferner dazu eingerich-
tet, dabei mittels der Heizelemente im ersten Bereich der
Reaktorkammer befindliches zu behandelndes Material
auf eine erste Temperatur zu erhitzen und gleichzeitig
im zweiten Bereich der Reaktorkammer befindliches zu
behandelndes Material auf eine zweite Temperatur zu
erhitzen, wobei die zweite Temperatur höher als die erste
Temperatur ist.
[0007] Die Reaktorvorrichtung kann beispielsweise
zur Herstellung eines Pyrolyseprodukts mittels des erfin-
dungsgemäßen Herstellungsverfahrens verwendet wer-
den. Das Pyrolyseprodukt kann zum Beispiel ein Pyro-
lyseöl, ein Pyrolysegas, ein Pyrolysekoks oder eine Kom-
bination davon sein. Wie im Folgenden genauer ausge-
führt kann die Herstellung des Pyrolyseprodukts bei-
spielsweise eine Umwandlung eines noch nicht pyroly-
sierten Ausgangsmaterials und/oder eine Nachbehand-
lung eines bereits pyrolysierten Ausgangsmaterials
und/oder eines durch Pyrolyse des Ausgangsmaterials
gewonnenen Zwischenmaterials umfassen. Das kohlen-
stoffhaltige Ausgangsmaterial kann beispielsweise ein
biogenes Ausgangsmaterial wie etwa Klärschlamm, Bi-
omasse, Gülle, Mist, Stroh, Papier und/oder Pappe sein.
[0008] Eine thermochemische Behandlung im Sinne
der vorliegenden Offenbarung kann beispielsweise eine
oder mehrere chemische Reaktionen umfassen, welche
durch Zufuhr von Wärme initiiert und/oder angetrieben
werden. Die thermochemische Behandlung kann eine
thermochemische Umwandlung des Ausgangsmaterials
in ein oder mehrere Umwandlungsprodukte umfassen,
insbesondere die teilweise oder vollständige Pyrolyse
(pyrolytische Zersetzung) des Ausgangsmaterials in ein
oder mehrere Pyrolyseprodukte. Alternativ oder zusätz-
lich kann die thermochemische Behandlung eine ther-
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mochemische Nachbehandlung, zum Beispiel eine Ver-
edelung oder Reformierung (reforming), eines teilweise
oder vollständig pyrolysierten Materials umfassen, bei-
spielsweise eines bereits teilweise oder vollständig py-
rolysierten Ausgangsmaterials und/oder eines mittels
der thermochemischen Behandlung aus dem Ausgangs-
material gewonnenen teilweise oder vollständig pyroly-
sierten Zwischenmaterials (z.B. eines Umwandlungspro-
dukts). Die thermochemische Behandlung kann vollstän-
dig oder weitgehend unter Ausschluss von Sauerstoff
stattfinden.
[0009] Die Reaktorkammer ist dazu eingerichtet, die
thermochemische Behandlung des Ausgangsmaterials
in einem von der Reaktorkammer umschlossenen Reak-
tionsvolumen durchzuführen. Die Reaktorkammer kann
dazu ausgelegt sein, den für die thermochemische Be-
handlung erforderlichen Temperaturen und/oder Drü-
cken Stand zu halten.
[0010] Der erste und der zweite Bereich können zum
Beispiel Abschnitte oder Segmente der Reaktorkammer
sein. Der erste und der zweite Bereich können aneinan-
der angrenzen und insbesondere kontinuierlich ineinan-
der übergehen. Anders ausgedrückt müssen der erste
und der zweite nicht notwendigerweise strukturell oder
baulich voneinander abgegrenzt sein. Der erste und der
zweite Bereich können beispielsweise lediglich gedank-
lich voneinander abgegrenzte Abschnitte oder Segmen-
te der Reaktorkammer sein (z.B. durch eine gedachte
oder "virtuelle" Trennebene voneinander abgegrenzte
Abschnitte oder Segmente). In einigen Ausgestaltungen
kann der erste Bereich der Reaktorkammer oberhalb des
zweiten Bereichs angeordnet sein, d.h. der erste Bereich
kann ein oberer Bereich (zum Beispiel eine obere Hälfte)
der Reaktorkammer sein und der zweite Bereich kann
ein unterer Bereich (zum Beispiel eine untere Hälfte) der
Reaktorkammer sein.
[0011] Der erste und der zweite Bereich der Reaktor-
kammer können die gleichen Abmessungen senkrecht
zu einer Richtung vom ersten Bereich zum zweiten Be-
reich (zum Beispiel senkrecht zur Bewegungsrichtung
des zu behandelnden Materials und/oder zu einer Längs-
richtung der Heizelemente, im Folgenden auch als late-
rale Abmessungen bezeichnet) haben, zum Beispiel die
gleiche Breite, den gleichen Innendurchmesser und/oder
die gleiche Querschnittsfläche. Die Reaktorkammer
kann beispielsweise im ersten Bereich, zwischen dem
ersten und dem zweiten Bereich sowie im zweiten Be-
reich durchgängig die gleichen lateralen Abmessungen
haben. In manchen Beispielen weist die Reaktorkammer
zwischen den Zuführöffnungen und den Entnahmeöff-
nungen, in einem Beispiel über ihre gesamte Länge bzw.
Höhe, durchgängig die gleichen lateralen Abmessungen
auf.
[0012] Die eine oder die mehreren Zuführungsöffnun-
gen können beispielsweise in einer Seitenwand und/oder
einer oberen Wand (z.B. einem Deckel) der Reaktorkam-
mer angeordnet sein. Die eine oder die mehreren Ent-
nahmeöffnungen können zum Beispiel in einer Seiten-

wand und/oder einer unteren Wand (z.B. einem Boden)
der Reaktorkammer angeordnet sein. Die Reaktorkam-
mer kann beispielsweise ein Volumen zwischen 0.1 m2

und 1000 m2 umschließen, in manchen Beispielen zwi-
schen 1 m2 und 100 m2, in einem Beispiel zwischen 2
m2 und 50 m2. Eine Höhe der Reaktorkammer in Rich-
tung vom ersten Bereich zum zweiten Bereich kann bei-
spielsweise zwischen 0.5 m und 20 m, in manchen Bei-
spielen zwischen 1 m und 10 m, in einem Beispiel zwi-
schen 1,5 m und 8 m in einem Beispiel zwischen 2 m
und 5 m betragen.
[0013] Die Heizelemente sind voneinander beabstan-
det in der Reaktorkammer angeordnet, d.h. die Heizele-
mente sind durch Zwischenräume voneinander getrennt.
Die Zwischenräume zwischen den Heizelementen kön-
nen das Reaktionsvolumen für die thermochemische Be-
handlung des Ausgangsmaterials bilden. Anders ausge-
drückt sind die Zwischenräume zwischen den Heizele-
menten so ausgestaltet, dass die Zwischenräume das
zu behandelnde Material (z.B. das (unbehandelte) Aus-
gangsmaterial und/oder aus dem Ausgangsmaterial ge-
wonnenes (teilweise behandeltes) Zwischenmaterial)
und/oder das thermochemisch behandelte Material auf-
nehmen können. Die Zwischenräume können insbeson-
dere so ausgestaltet sein, dass die Heizelemente (d.h.
die in der Reaktorkammer befindlichen Teile der Heize-
lemente) vollständig von zu behandelndem Material
und/oder thermochemisch behandelten Material umge-
ben sind, wenn die Reaktorkammer mit zu behandeln-
dem Material und/oder thermochemisch behandeltem
Material gefüllt ist. Die Heizelemente können in einer re-
gelmäßigen Struktur, zum Beispiel in einer oder mehre-
ren Reihen, angeordnet sein. Die Reaktorvorrichtung
kann zum Beispiel mindestens zwei, mindestens drei
oder mindestens vier Heizelemente aufweisen. Die Re-
aktorvorrichtung kann beispielsweise zwischen 5 und
500 Heizelemente, in manchen Beispielen zwischen 5
und 200 Heizelemente, in einem Beispiel zwischen 10
und 100 Heizelemente und in einem Beispiel zwischen
40 und 100 Heizelemente aufweisen.
[0014] Die Heizelemente erstrecken sich von dem ers-
ten Bereich in den zweiten Bereich der Reaktorkammer.
Die Heizelemente können sich durch die gesamte Reak-
torkammer (zum Beispiel von einer Wand der Reaktor-
kammer zu einer gegenüberliegenden Wand) oder durch
einen Teil der Reaktorkammer erstrecken. Die Heizele-
mente (z.B. ein erstes Ende der Heizelemente) können
beispielsweise jeweils an einer Wand der Reaktorkam-
mer (z.B. an einer oberen Wand/Deckel) angeordnet sein
(z.B. mit dieser in Kontakt oder an dieser befestigt sein)
und von einer gegenüberliegenden Wand der Reaktor-
kammer (z.B. einer unteren Wand/Boden) beabstandet
sein (d.h. ein (zweites) Ende der Heizelemente kann von
der gegenüberliegenden Wand beabstandet sein). Die
Heizelemente können vollständig oder teilweise in der
Reaktorkammer angeordnet sein (d.h. Teile der Heize-
lemente können sich auch außerhalb der Reaktorkam-
mer befinden). Die Heizelemente können beispielsweise
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eine Länge in Richtung von dem ersten Bereich zu dem
zweiten Bereich der Reaktorkammer zwischen 1 m und
20 m, in manchen Beispielen zwischen 1 m und 10 m
aufweisen, in einem Beispiel zwischen 2 m und 5 m. Eine
Breite oder ein Durchmesser (z.B. ein Außendurchmes-
ser) der Heizelemente kann zum Beispiel zwischen 1 cm
und 50 cm, in manchen Beispielen zwischen 2 cm und
30 cm, in einem Beispiel zwischen 5 cm und 15 cm be-
tragen.
[0015] Die Heizelemente sind dazu eingerichtet, er-
hitzt zu werden und der Reaktorkammer Wärme zuzu-
führen, zum Beispiel um das Ausgangsmaterial für die
thermochemische Behandlung zu erhitzen. Die Heizele-
mente können passive Heizelemente sein, die dazu ein-
gerichtet sind, durch Zuführen eines erhitzten Wärme-
trägermediums (z.B. eines Wärmeträgerfluids) erhitzt zu
werden, zum Beispiel um Wärme von dem Wärmeträ-
germedium in die Reaktorkammer zu übertragen. Die
passiven Heizelemente können beispielsweise so aus-
gestaltet sein, dass das Wärmeträgermedium sich durch
die Heizelemente bewegen kann (z.B. die Heizelemente
durchlaufen oder durchströmen kann). Alternativ oder
zusätzlich können einige oder alle Heizelemente aktive
Heizelemente sein, die dazu eingerichtet sind, selbst
Wärme zu erzeugen, zum Beispiel elektrische Heizele-
mente.
[0016] Die Reaktorvorrichtung ist dazu eingerichtet,
das zu behandelnde Material (d.h. das Ausgangsmate-
rial und/oder daraus gewonnenes (teilweise behandel-
tes) Zwischenmaterial) im Laufe der thermochemischen
Behandlung von dem ersten Bereich der Reaktorkam-
mer entlang der Heizelemente in den zweiten Bereich zu
bewegen. Anders ausgedrückt verbleibt das zu behan-
delnde Material während der thermochemischen Be-
handlung nicht statisch in der Reaktorkammer, sondern
wird von der Reaktorvorrichtung in dieser, insbesondere
durch diese bewegt. Die Bewegung des zu behandeln-
den Materials kann kontinuierlich oder schrittweise (z.B.
durch wiederholtes Bewegen in mehreren Schritten) er-
folgen. Die Bewegung des zu behandelnden Materials
kann gerichtet oder unidirektional erfolgen, d.h. das zu
behandelnde Material kann sich im Wesentlichen nur in
Richtung das zweiten Bereichs bewegen, ohne dass ein
Rücktransport in Richtung des ersten Bereichs erfolgt.
[0017] Die Reaktorvorrichtung kann dazu eingerichtet
sein, dass zu behandelnde Material aktiv zu bewegen,
zum Beispiel von dem ersten Bereich in Richtung des
zweiten Bereichs zu schieben oder zu pressen. Hierzu
kann die Reaktorvorrichtung eine oder mehrere Förder-
vorrichtungen wie zum Beispiel Förderschnecken auf-
weisen. Vorzugsweise sind die Fördervorrichtungen in
Bewegungsrichtung des zu behandelnden Materials vor
oder hinter den Heizelementen angeordnet, zum Beispiel
vor oder hinter der Reaktorkammer. Anders ausgedrückt
können entlang der Heizelemente, zum Beispiel parallel
zu den Heizelementen, keine Fördervorrichtungen an-
geordnet sein. Bevorzugt erfolgt die Bewegung des zu
behandelnden Materials zumindest teilweise passiv, ins-

besondere wie unten genauer ausgeführt zumindest teil-
weise aufgrund der Gravitation, zum Beispiel durch kon-
tinuierliche oder schrittweise (z.B. wiederholte) Entnah-
me von thermochemisch behandeltem Material aus der
Reaktorkammer.
[0018] Die Reaktorvorrichtung ist ferner dazu einge-
richtet, dabei (z.B. während das zu behandelnde Material
im Laufe der thermochemischen Behandlung vom ersten
Bereich in den zweiten Bereich bewegt wird) mittels der
Heizelemente im ersten Bereich der Reaktorkammer be-
findliches zu behandelndes Material auf eine erste Tem-
peratur zu erhitzen und gleichzeitig im zweiten Bereich
der Reaktorkammer befindliches zu behandelndes Ma-
terial auf eine zweite Temperatur zu erhitzen. Die zweite
Temperatur ist höher als die erste Temperatur. Die un-
terschiedlichen Temperaturen des zu behandelnden Ma-
terials können zum Beispiel aus der Bewegung des zu
behandelnden Materials (z.B. aus der unterschiedlich
langen Aufenthaltsdauer in der Reaktorkammer)
und/oder aus unterschiedlichen Temperaturen der Hei-
zelemente im ersten und im zweiten Bereich der Reak-
torkammer resultieren. Anders ausgedrückt kann die Re-
aktorvorrichtung dazu eingerichtet sein, die Heizelemen-
te im ersten und im zweiten Bereich der Reaktorkammer
auf unterschiedliche Temperaturen zu erhitzen, während
das zu behandelnde Material bewegt wird. In einigen
Ausgestaltungen kann die Reaktorvorrichtung dazu ein-
gerichtet sein, das zu behandelnde Material in der Re-
aktorkammer so zu erhitzen, dass die Temperatur des
zu behandelnden Materials vom ersten Bereich in den
zweiten Bereich, in einem Beispiel entlang der gesamten
Reaktorkammer, im Wesentlichen linear ansteigt.
[0019] Die Heizelemente können so ausgestaltet sein,
dass die Heizelemente jeweils im ersten und im zweiten
Bereich der Reaktorkammer auf unterschiedliche Tem-
peraturen erhitzt werden können (d.h. so dass die Heiz-
elemente jeweils im ersten und im zweiten Bereich zum
gleichen Zeitpunkt unterschiedliche Temperaturen auf-
weisen), zum Beispiel um das in den zwei Bereichen der
Reaktionskammer befindliche Material auf unterschied-
liche Temperaturen zu erhitzen.
[0020] Dies kann bei passiven Heizelementen bei-
spielweise durch eine geeignete Führung des Wärme-
trägermediums erreicht werden, etwa wie im Folgenden
ausgeführt, indem das erhitztes Wärmeträgermedium an
einem vom ersten Bereich abgewandten (zweiten) Ende
des betreffenden Heizelements eingeleitet wird und nach
Durchlaufen des Heizelements an einem vom zweiten
Bereich abgewandten (ersten) Ende des betreffenden
Heizelements abgeführt wird. Alternativ kann das erhitz-
te Wärmeträgermedium wie ebenfalls im Folgenden ge-
nauer ausgeführt im Inneren des betreffenden Heizele-
ments vom ersten zum zweiten Ende eingeleitet und an-
schließend im Gegenstrom in einem äußeren Bereich
des betreffenden Heizelements vom zweiten zum ersten
Ende zurückgeleitet werden. Bei aktiven elektrischen
Heizelementen kann dies beispielsweise durch eine ge-
eignete Anordnung und/oder Ausgestaltung der Heizwe-
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deln erreicht werden.
[0021] Die Heizelemente können dazu eingerichtet
sein, im ersten Bereich auf eine erste Heizelement-Tem-
peratur erhitzt zu werden und gleichzeitig im zweiten Be-
reich auf eine zweite Heizelement-Temperatur erhitzt zu
werden, die größer als die erste Heizelement-Tempera-
tur ist. Die erste Heizelement-Temperatur kann gleich
der oder größer als die erste Temperatur des zu behan-
delnden Materials sein. Die zweite Heizelement-Tempe-
ratur kann gleich der oder größer als die zweite Tempe-
ratur des zu behandelnden Materials sein. In einigen Bei-
spielen sind die Heizelemente dazu eingerichtet, so er-
hitzt zu werden, dass die Temperatur entlang des Heiz-
elements im Wesentlichen linear ansteigt, zum Beispiel
von der ersten Heizelement-Temperatur auf die zweite
Heizelement-Temperatur.
[0022] In einigen Ausgestaltungen kann die Reaktor-
vorrichtung dazu eingerichtet sein, ein erhitztes Wärme-
trägermedium (z.B. ein erhitztes Wärmeträgerfluid) ent-
gegen der Bewegungsrichtung des zu behandelnden
Materials durch die Heizelemente zu leiten, d.h. im Ge-
genstrom zu dem zu behandelnden Material von dem
zweiten Bereich der Reaktorkammer in den ersten Be-
reich. Die Reaktorvorrichtung kann zum Beispiel dazu
eingerichtet sein, das Wärmeträgermedium von den
zweiten Enden der Heizelemente zu den ersten Enden
der Heizelemente zu leiten. Das Wärmeträgermedium
(und somit die Heizelemente) kann im zweiten Bereich
der Reaktorkammer eine höhere Temperatur als im ers-
ten Bereich haben.
[0023] Die Heizelemente können jeweils ein doppel-
wandiges Rohr aufweisen, das ein Innenrohr und ein das
Innenrohr umgebende Außenrohr umfasst. Das Innen-
und das Außenrohr können beispielsweise als zylindri-
sche Rohre ausgebildet sein. Das Innenrohr kann zumin-
dest teilweise in dem Außenrohr aufgenommen sein,
zum Beispiel in dieses eingesteckt oder eingeführt sein.
Zwischen dem Innenrohr und dem Außenrohr kann sich
ein Zwischenraum (zum Beispiel ein Spalt) befinden. An-
ders ausgedrückt kann die Außenseite des Innenrohr von
der Innenseite des Außenrohrs beabstandet sein. Der
Zwischenraum kann sich in Umfangsrichtung vollständig
um das Innenrohr herum erstrecken. In manchen Aus-
gestaltungen kann das Innenrohr nicht mit dem Außen-
rohr in Kontakt sein. Vorzugsweise ist das Innenrohr ge-
genüber dem Außenrohr thermisch isoliert, zum Beispiel
durch Vorsehen einer Isolationsschicht auf einer Innen-
und/oder Außenseite des Innenrohres. In manchen Aus-
gestaltungen kann das Innenrohr als doppelwandiges
Rohr ausgebildet sein und zum Beispiel ein inneres In-
nenrohr und ein äußeres Innenrohr aufweisen, wobei das
innere Innenrohr zumindest teilweise in dem äußeren In-
nenrohr aufgenommen ist und das äußere Innenrohr zu-
mindest teilweise in dem Außenrohr aufgenommen ist
(d.h. die Heizelemente können jeweils ein dreiwandiges
Rohr aufweisen). Die Isolationsschicht kann zwischen
dem inneren Innenrohr und dem äußeren Innenrohr an-
geordnet sein.

[0024] Das Innenrohr kann an einem ersten Ende des
betreffenden Heizelements, insbesondere an einem von
dem zweiten Bereich der Reaktorkammer abgewandten
ersten (z.B. oberen) Ende des betreffenden Heizele-
ments, eine Einlassöffnung zur Einleitung des erhitzten
Wärmeträgermediums (z.B. eines erhitzen Wärmeträ-
gerfluids) aufweisen. Das Innenrohr kann zum Beispiel
am ersten Ende offen sein. Der Zwischenraum zwischen
dem Innen- und dem Außenrohr kann an einem dem ers-
ten Ende gegenüberliegenden zweiten Ende des betref-
fenden Heizelements, insbesondere an einem von dem
ersten Bereich der Reaktorkammer abgewandten zwei-
ten (z.B. unteren) Ende des betreffenden Heizelements,
mit dem Innenrohr in Fluidverbindung stehen. Dadurch
kann das durch das Innenrohr eingeleitete Wärmeträger-
medium durch den Zwischenraum vom zweiten Ende des
betreffenden Heizelements in Richtung des ersten En-
des (und somit entgegen der Bewegungsrichtung des zu
behandelnden Materials) zurückgeleitet werden. Das In-
nenrohr kann zum Beispiel am zweiten Ende offen sein.
Das Außenrohr kann eine Auslassöffnung zum Abführen
des Wärmeträgermediums aufweisen, zum Beispiel am
ersten Ende des betreffenden Heizelements. Somit kann
das Wärmeträgermedium zum Beispiel an derselben
Seite der Reaktorkammer eingeleitet und abgeführt wer-
den.
[0025] Das erhitzte Wärmeträgermedium kann von der
Einlassöffnung am ersten Ende des Heizelements durch
das Innenrohr zum zweiten Ende des Heizelements ge-
leitet werden und anschließend durch das Außenrohr
(z.B. durch den Zwischenraum zwischen dem Außen-
und dem Innenrohr) wieder zurück zum ersten Ende des
Heizelements geleitet werden. Beim Zurückleiten durch
das Außenrohr kann das Wärmeträgermedium über das
Außenrohr Wärme in die Reaktorkammer übertragen.
Das im Außenrohr zurückgeleitete Wärmeträgermedium
kann im zweiten Bereich der Reaktorkammer eine höhe-
re Temperatur als im ersten Bereich der Reaktorkammer
haben. Das Wärmeträgermedium kann das Außenrohr
im zweiten Bereich auf die zweiten Heizelement-Tempe-
ratur erhitzen und im ersten Bereich auf die (niedrigere)
erste Heizelement-Temperatur.
[0026] Die Reaktorvorrichtung kann ferner eine Ab-
führkammer zum Abführen des Wärmeträgermediums
aufweisen. Die Abführkammer kann zum Beispiel an ei-
ner dem ersten Bereich der Reaktorkammer benachbar-
ten Seite (z.B. einer Oberseite und/oder einer Stirnseite)
der Reaktorkammer angeordnet sein. In einigen Beispie-
len kann die Abführkammer direkt an die entsprechende
Seite (z.B. Wand) der Reaktorkammer angrenzen. Die
Reaktorkammer und die Abführkammer können bei-
spielsweise durch eine gemeinsame Zwischenwand
voneinander getrennt sein. In manchen Beispielen kön-
nen weitere Elemente zwischen der Abführkammer und
der Reaktorkammer angeordnet sein, zum Beispiel eine
thermische Isolationsschicht. In manchen Beispielen
können die Reaktor- und die Abführkammer in einem ge-
meinsamen Reaktorgehäuse angeordnet sein, welches
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zum Beispiel durch eine oder mehrere Zwischenwände
in die Reaktor- und die Abführkammer unterteilt sein
kann. Die Abführkammer kann mit den Heizelementen
in Fluidverbindung stehen, zum Beispiel um das Wärme-
trägermedium nach Durchlaufen der Heizelemente auf-
zunehmen. Beispielsweise können die Außenrohre der
Heizelemente (z.B. die Zwischenräume zwischen den In-
nenrohren und den Außenrohren) jeweils am ersten En-
de des betreffenden Heizelements mit der Abführkam-
mer in Fluidverbindung stehen, zum Beispiel über eine
entsprechende Auslassöffnung. Die Außenrohre der
Heizelemente können zum Beispiel zur Abführkammer
hin offen sein.
[0027] Die Heizelemente, insbesondere die Außen-
rohre der Heizelemente, können jeweils an einer Wand
zwischen der Reaktorkammer und der Abführkammer
befestigt sein, zum Beispiel an einer der Abführkammer
zugewandten Wand der Reaktorkammer, an einer der
Reaktorkammer zugewandten Wand der Abführkammer
und/oder an einer gemeinsamen Zwischenwand zwi-
schen der Reaktor- und der Abführkammer. Die Heize-
lemente (z.B. die Außenrohre) können beispielsweise
mit der betreffenden Wand verschweißt sein. Vorzugs-
weise sind die Heizelemente (z.B. die Außenrohre) gas-
dicht mit der Wand verbunden, zum Beispiel um ein Aus-
treten von Gas aus der Reaktorkammer in die Heizele-
mente und/oder die Abführkammer oder umgekehrt zu
verhindern.
[0028] Die Innenrohre der Heizelemente können sich
jeweils durch die Abführkammer hindurch zu der betref-
fenden Einlassöffnung erstrecken. Hierzu kann die Ab-
führkammer entsprechende Öffnungen aufweisen, um
die Innenrohre aufzunehmen. Die Innenrohre können ge-
genüber der Abführkammer thermisch isoliert sein, zum
Beispiel durch Vorsehen einer Isolationsschicht auf einer
Innen- und/oder Außenseite der Innenrohre.
[0029] Die Innenrohre der Heizelemente können je-
weils ein Halteelement zur Halterung des betreffenden
Innenrohres in der Reaktorkammer aufweisen. Die In-
nenrohre können beispielsweise mittels des Halteele-
ments auf einer von der Reaktorkammer abgewandten
Seite der Abführkammer herausnehmbar (oder ent-
nehmbar) eingehängt und/oder aufgelegt sein, beispiels-
weise an/auf der Abführkammer selbst (zum Beispiel
an/auf einer entsprechenden Wand der Abführkammer)
oder an/auf einem auf der betreffenden Seite der Abführ-
kammer angeordneten anderen Element der Reaktor-
vorrichtung. In manchen Ausgestaltungen können die In-
nenrohre nicht mit dem Außenrohr des betreffenden Hei-
zelements verbunden sein, sondern zum Beispiel frei-
schwebend oder beweglich gelagert in diesem angeord-
net sein. Dies kann beispielsweise einen separaten Aus-
tausch der Innenrohre der Heizelemente erleichtern
und/oder eine unabhängige thermische Ausdehnung der
Innen- und Außenrohre ermöglichen.
[0030] Das Halteelement kann zum Beispiel auf einer
Außenseite des betreffenden Innenrohres angeordnet
sein. Das Halteelement kann beispielsweise ein umlau-

fender Kragen und/oder ein oder mehrere Vorsprünge
(z.B. Stifte oder Kragensegmente) sein oder solche Ele-
mente umfassen. Das Halteelement kann dazu einge-
richtet sein, in ein entsprechendes Gegenstück einge-
hängt und/oder auf dieses aufgelegt zu werden. Das Ge-
genstück kann beispielsweise Teil einer Wand (z.B. einer
oberen Wand) der Abführkammer sein, zum Beispiel eine
Umrandung einer Öffnung zur Aufnahme des Innenroh-
res in der betreffenden Wand. In einem Beispiel kann die
Wand der Abführkammer einen um die Öffnung zur Auf-
nahme des Innenrohres umlaufenden Vorsprung aufwei-
sen und das Halteelement kann dazu eingerichtet sein,
mit dem Vorsprung ineinander zu greifen, um das Innen-
rohr an der Wand der Abführkammer einzuhängen. Das
Halteelement kann beispielsweise ein abgewinkelter um-
laufender Kragen sein, der dazu eingerichtet ist, an dem
Vorsprung eingehängt zu werden.
[0031] Zwischen den Innenrohren und der Abführkam-
mer kann jeweils eine Dichtung angeordnet sein, zum
Beispiel um die Öffnung zur Aufnahme des Innenrohres
abzudichten. Die Dichtung kann beispielsweise eine
Stopfbuchsdichtung sein. Die Dichtung kann dazu ein-
gerichtet sein, ein Austreten des Wärmeträgermediums
aus der Abführkammer (zum Beispiel in die unten be-
schriebene Brennkammer und/oder in das Innenrohr)
oder ein Eintreten des Wärmeträgermediums in die Ab-
führkammer (zum Beispiel aus der Brennkammer
und/oder aus dem Innenrohr) ganz oder teilweise zu ver-
hindern.
[0032] Die Reaktorvorrichtung kann dazu eingerichtet
sein, das erhitzte Wärmeträgermedium für die Heizele-
mente zu erzeugen. Hierzu kann die Reaktorvorrichtung
Mittel zum Erzeugen des erhitzen Wärmeträgermediums
aufweisen, beispielsweise Mittel zum Erhitzen eines be-
reits vorhandenen Wärmeträgermediums (wie etwa ei-
nes flüssigen Wärmeträgermediums, zum Beispiel eine
Wärmequelle und einen Wärmetauscher) und/oder Mittel
zum Erzeugen eines heißen Wärmeträgermediums (wie
etwa eines gasförmigen Wärmeträgermediums) aufwei-
sen. Die Reaktorvorrichtung kann beispielsweise dazu
eingerichtet sein, das erhitzte Wärmeträgermedium mit
einer Temperatur zwischen 500°C und 1200°C, in man-
chen Beispielen zwischen 650°C und 1000°C, in einem
Beispiel zwischen 750°C und 900°C bereitzustellen. Die
genannte Temperatur kann beispielsweise die Tempe-
ratur an einer Einlassöffnung der Heizelemente sein.
[0033] Die Reaktorvorrichtung kann insbesondere ei-
ne Brennkammer aufweisen, welche zur Verbrennung
eines Brennstoffes wie beispielsweise Gas, insbesonde-
re Pyrolysegas, ausgelegt ist. Die Brennkammer kann
zum Beispiel auf einer von der Reaktorkammer abge-
wandten Seite der Abführkammer angeordnet sein, d.h.
die Abführkammer kann zwischen der Reaktorkammer
und der Brennkammer angeordnet sein. Die Abführkam-
mer und die Brennkammer können beispielsweise durch
eine gemeinsame Zwischenwand voneinander getrennt
sein. In manchen Beispielen können weitere Elemente
zwischen der Abführkammer und der Brennkammer an-
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geordnet sein, zum Beispiel eine thermische Isolations-
schicht. In manchen Beispielen können die Reaktor-, die
Abführ- und/oder die Brennkammer in einem gemeinsa-
men Reaktorgehäuse angeordnet sein, welches zum
Beispiel durch eine oder mehrere Zwischenwände in die
entsprechenden Kammern unterteilt sein kann.
[0034] Die Brennkammer kann mit Einlassöffnungen
der Heizelemente, insbesondere mit den Einlassöffnun-
gen der Innenrohre der Heizelemente, in Fluidverbin-
dung stehen, zum Beispiel um das erhitzte Wärmeträ-
germedium den Heizelementen zuzuführen. In einem
Beispiel kann das erhitzte Wärmeträgermedium ein Ver-
brennungsprodukt, insbesondere ein Rauchgas, aus der
Verbrennung des Brennstoffs in der Brennkammer sein.
Die Brennkammer kann mit den Heizelementen so in Flu-
idverbindung stehen, dass das Verbrennungsprodukt
aus der Brennkammer in die Heizelemente entweichen
kann. Alternativ oder zusätzlich kann die Brennkammer
auch dazu eingerichtet sein, mittels eines Wärmetau-
schers ein bereits vorhandenes Wärmeträgermedium zu
erhitzen.
[0035] Die von dem ersten Bereich der Reaktorkam-
mer abgewandten zweiten (z.B. unteren) Enden der Hei-
zelemente können jeweils frei schwebend und/oder be-
weglich gelagert in der Reaktorkammer angeordnet sein,
insbesondere so, dass eine ungehinderte thermische
Längsausdehnung der Heizelemente (z.B. in Längs-
bzw. axialer Richtung des doppelwandigen Rohres)
möglich ist. Die zweiten Enden der Heizelemente können
zum Beispiel von anderen Elementen der Reaktorvor-
richtung, insbesondere von den Wänden der Reaktor-
kammer, beabstandet angeordnet sein und/oder können
mit einem oder mehreren anderen Elementen derart in
Kontakt sein, dass eine Bewegung bzw. Ausdehnung der
Heizelemente in Längsrichtung möglich ist. Der Abstand
zwischen den zweiten Enden der Heizelemente und der
ihnen gegenüberliegenden Wand der Reaktorkammer
kann beispielsweise zwischen 5 cm und 50 cm betragen.
In manchen Beispielen kann die Reaktorkammer eine
Führungsvorrichtung aufweisen, die dazu eingerichtet
sind, die Heizelemente (zum Beispiel deren zweite En-
den) seitlich zu führen. Die Führungsvorrichtung kann
beispielsweise dazu eingerichtet sein, eine seitliche Be-
wegung der Heizelemente (z.B. senkrecht zur Längsrich-
tung) zu verhindern und/oder zu begrenzen. Die Füh-
rungsvorrichtung kann seitlich mit den zweiten Enden
der Heizelemente in Kontakt sein, aber eine Bewegung
bzw. Ausdehnung der Heizelemente in Längsrichtung er-
lauben.
[0036] Vorzugsweise ist der erste Bereich der Reak-
torkammer oberhalb des zweiten Bereichs der Reaktor-
kammer angeordnet ist, d.h. der erste Bereich kann ein
oberer Bereich (zum Beispiel ein oberes Drittel, eine obe-
re Hälfte oder obere zweite Drittel) der Reaktorkammer
sein und der zweite Bereich kann ein unterer Bereich
(zum Beispiel ein unteres Drittel, eine untere Hälfte oder
untere zwei Drittel) der Reaktorkammer sein. Der erste
und der zweite Bereich können so relativ zueinander an-

geordnet sein, dass das zu behandelnde Material sich
zwischen den Heizelementen zumindest teilweise, in
manchen Beispielen alleine aufgrund der Gravitation
(d.h. ohne zusätzliche Mittel zum aktiven Transport) von
dem ersten Bereich in den zweiten Bereich bewegen
kann. Die Heizelemente können in der Reaktorkammer
abschnittsweise oder entlang ihrer gesamten Länge in
vertikaler Richtung (d.h. parallel zur Richtung der Gravi-
tation) verlaufen, zum Beispiel so, dass das zu behan-
delnde Material in den Zwischenräumen zwischen den
Heizelementen senkrecht nach unten sacken, rutschen,
fließen und/oder fallen kann.
[0037] Die Reaktorvorrichtung kann dazu eingerichtet
sein, thermochemisch behandeltes Material durch die ei-
ne oder die mehreren Entnahmeöffnungen aus der Re-
aktorkammer zu entnehmen. Hierzu kann die Reaktor-
vorrichtung beispielsweise eine entsprechend ausgebil-
dete Entnahmevorrichtung aufweisen. Die Entnahme-
vorrichtung kann beispielsweise dazu eingerichtet sein,
die eine oder die mehreren Entnahmeöffnungen ganz
oder teilweise zu öffnen, um thermochemisch behandel-
tes Material aus der Reaktorkammer zu entnehmen,
und/oder ganz oder teilweise zu verschließen, um die
Entnahme (zum Beispiel das Herausfallen und/oder He-
rausfließen/-strömen) von thermochemisch behandel-
tem Material zu steuern. Alternativ oder zusätzlich kann
die Entnahmevorrichtung auch eine oder mehrere För-
dervorrichtungen aufweisen, um Material durch die eine
oder die mehreren Entnahmeöffnungen zu entnehmen
(zum Beispiel zu transportieren). Die Entnahmevorrich-
tung kann insbesondere eine oder mehrere Abräumvor-
richtungen (als Beispiel einer Fördervorrichtung) aufwei-
sen, die jeweils in und/oder benachbart zu einer Entnah-
meöffnung angeordnet sind. Die Abräumvorrichtungen
können jeweils dazu eingerichtet sein, thermochemisch
behandeltes Material derart abzutragen und/oder abzu-
räumen (z.B. zu entfernen und/oder wegzubewegen),
dass weiteres thermochemisch behandeltes Material in
die und/oder durch die entsprechende Entnahmeöffnung
nachkommen (z.B. nachsacken, -rutschen oder -fließen)
kann. Die Entnahmevorrichtung kann dazu eingerichtet
sein, das entnommene Material einer Separationsvor-
richtung wie unten beschrieben zuzuführen.
[0038] Vorzugsweise ist die Reaktorvorrichtung dazu
eingerichtet, das thermochemisch behandelte Material
derart zu entnehmen, dass das zu behandelnde Material
sich zwischen den Heizelementen zumindest teilweise,
in manchen Beispielen alleine aufgrund der Gravitation
von dem ersten Bereich in den zweiten Bereich bewegt.
Die Reaktorvorrichtung kann beispielweise dazu einge-
richtet sein, das zu behandelnde Material im unteren
(zweiten) Bereich der Reaktorkammer zu entnehmen,
wodurch das in der Reaktorkammer verbleibende Mate-
rial in der Reaktorkammer nach unten sacken, rutschen,
fließen und/oder fallen kann und sich dadurch vom ersten
Bereich in Richtung des zweiten Bereichs bewegen
kann. Die Reaktorvorrichtung kann dazu eingerichtet
sein, kontinuierlich und/oder schrittweise thermochemi-
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sches Material zu entnehmen, zum Beispiel mit einer im
Wesentlichen konstanten Entnahmerate oder durch Ent-
nehmen von Material (z.B. von einer bestimmten Mate-
rialmenge) zu unterschiedlichen Zeitpunkten (z.B. in re-
gelmäßigen Abständen).
[0039] Die Reaktorvorrichtung kann eine oder mehrere
Fördervorrichtungen aufweisen, die jeweils dazu einge-
richtet sind, Ausgangsmaterial von einer der einen oder
der mehreren Zuführöffnungen in Zwischenräume zwi-
schen den Heizelementen in der Reaktorkammer zu
transportieren, zum Beispiel im ersten Bereich der Re-
aktorkammer. Die Fördervorrichtungen können sich bei-
spielsweise von der betreffenden Zuführungsöffnung in
die Zwischenräume zwischen den Heizelementen hinein
erstrecken. Die Fördervorrichtung können jeweils eine
Förderschnecke zum Transport des Ausgangsmaterials
aufweisen. Alternativ oder zusätzlich können die Förder-
vorrichtung zum Beispiel jeweils eine Bandfördervorrich-
tung, eine Rollenfördervorrichtung, eine Kettenförder-
vorrichtung und/oder ein Förderrohr aufweisen. In ma-
chen Beispielen können die Heizelemente in mehreren
Reihen angeordnet sein und jede der Fördervorrichtun-
gen kann sich in den Zwischenraum zwischen zwei be-
nachbarten Reihen von Heizelementen hinein erstre-
cken, vorzugsweise entlang der gesamten Länge der be-
treffenden Reihen.
[0040] Die Reaktorvorrichtung ist dazu ausgelegt, das
zu behandelnde Material auf Temperaturen, insbeson-
dere auf die erste und die zweite Temperatur, zu erhitzen,
die für das zu behandelnde Ausgangsmaterial und die
durchzuführende thermochemische Behandlung geeig-
net sind. Insbesondere kann die Reaktorvorrichtung da-
zu ausgelegt sein, dass zu behandelnde Material im Lau-
fe der thermochemischen Behandlung entsprechend ei-
nes (räumlichen und/oder zeitlichen) Temperaturver-
laufs zu erhitzen, der für das zu behandelnde Ausgangs-
material und die durchzuführende thermochemische Be-
handlung geeignet ist. Beispielsweise können die Heiz-
elemente so ausgelegt sein, dass der Temperaturverlauf
entlang der Heizelemente, insbesondere die erste und
die zweite Heizelement-Temperatur, für das zu behan-
delnde Ausgangsmaterial und die durchzuführende ther-
mochemische Behandlung geeignet sind.
[0041] Die zweite Temperatur kann beispielsweise ge-
wählt sein, um ein in dem zweiten Bereich der Reaktor-
kammer befindliches Pyrolyseprodukt nachzubehandeln
(zum Beispiel zu veredeln oder zu reformieren). Die ent-
sprechende Temperatur kann auch als Nachbehand-
lungstemperatur bezeichnet werden. Die zweite Tempe-
ratur (Nachbehandlungstemperatur) kann zum Beispiel
zwischen 450°C und 950°C, in manchen Beispielen zwi-
schen 450°C und 800°C, in manchen Beispielen zwi-
schen 500°C und 750°C, in einem Beispiel zwischen
550°C und 700°C betragen. Hierzu können die Heizele-
mente im zweiten Bereich der Reaktorkammer beispiels-
weise auf eine zweite Heizelement-Temperatur erhitzt
werden, die gleich oder größer als die zweite Temperatur
ist, zum Beispiel auf eine zweite Heizelement-Tempera-

tur zwischen 450°C und 1050°C, in manchen Beispielen
zwischen 450°C und 900°C, in manchen Beispielen zwi-
schen 500°C und 850°C, in einem Beispiel zwischen
550°C und 800°C.
[0042] Die erste Temperatur kann beispielsweise ge-
wählt sein, um in dem ersten Bereich der Reaktorkammer
befindliches Ausgangsmaterial zumindest teilweise, in
manchen Beispielen vollständig oder im Wesentlichen
vollständig zu pyrolysieren. Die entsprechende Tempe-
ratur kann auch als Pyrolysetemperatur bezeichnet wer-
den. In anderen Beispielen kann die erste Temperatur
gewählt sein, um in dem ersten Bereich der Reaktorkam-
mer befindliches Ausgangsmaterial vorzubehandeln
(zum Beispiel zu erwärmen) und/oder nachzubehandeln.
Die erste Temperatur kann zum Beispiel zwischen 200°C
und 600°C, in manchen Beispielen zwischen 200°C und
550°C, in manchen Beispielen zwischen 350°C und
550°C, in einem Beispiel zwischen 400°C und 500°C be-
tragen. Hierzu können die Heizelemente im ersten Be-
reich der Reaktorkammer beispielsweise auf eine erste
Heizelement-Temperatur erhitzt werden, die gleich oder
größer als die erste Temperatur ist, zum Beispiel auf eine
erste Heizelement-Temperatur zwischen 250°C und
650°C, in manchen Beispielen zwischen 250°C und
600°C, in manchen Beispielen zwischen 400°C und
600°C, in einem Beispiel zwischen 450°C und 550°C.
[0043] Die zweite Temperatur kann mindestens 20°C,
in einigen Beispielen mindestens 50°C, vorzugsweise
mindestens 100°C, in einem Beispiel mindestens 150°C
und in einem Beispiel mindestens 200°C höher als die
erste Temperatur sein. Die erste und die zweite Tempe-
ratur können beispielsweise die Temperatur der festen
Bestandteile des Materials sein. Gasförmige Bestandtei-
le des Materials können möglicherweise eine andere
Temperatur, insbesondere eine niedrigere Temperatur
aufweisen. Die Heizelemente können dazu eingerichtet
sein, auf die erste und die zweite Heizelement-Tempe-
ratur erhitzt zu werden, während die Reaktorkammer in
Betrieb ist, zum Beispiel während die Reaktorkammer
mit Ausgangsmaterial und/oder thermochemisch behan-
deltem Material gefüllt ist, während das Ausgangsmate-
rial in der Reaktorkammer thermochemisch behandelt
wird und/oder während das Ausgangsmaterial und/oder
das thermochemisch behandelte Material sich durch die
Reaktorkammer bewegt.
[0044] Die Reaktorvorrichtung kann eine Separations-
vorrichtung aufweisen, die dazu eingereicht ist, feste und
gasförmige Bestandteile des thermochemisch behandel-
ten Materials voneinander zu trennen. Die Separations-
vorrichtung kann mit der einen oder den mehreren Ent-
nahmeöffnungen verbunden sein, zum Beispiel um der
Separationsvorrichtung thermochemisch behandeltes
Material zuzuführen. Die gasförmigen Bestandteile kön-
nen kondensierbare und/oder nicht-kondensierbare Be-
standteile umfassen. In manchen Ausgestaltungen kann
die Separationsvorrichtung ferner dazu eingerichtet sein,
kondensierbare Bestandteile (z.B. flüssige Bestandteile
und/oder gasförmige, aber verflüssigbare (z.B. bei Nor-
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malbedingungen flüssige) Bestandteile) und nicht-kon-
densierbare Bestandteile (z.B. bei Normalbedingungen
gasförmige Bestandteile) des thermochemisch behan-
delten Materials voneinander zu trennen.
[0045] Die Separationsvorrichtung kann eine Separa-
tionskammer aufweisen. In einem unteren Bereich der
Separationskammer kann eine Feststoff-Entnahmevor-
richtung zur Entnahme von festen Bestandteilen des
thermochemisch behandelten Materials aus dem unte-
ren Bereich (z.B. vom Boden) der Separationskammer
angeordnet sein. Die Feststoff-Entnahmevorrichtung
kann Förder-/Transportmittel wie zum Beispiel eine För-
derschnecke, eine Bandfördervorrichtung, eine Rollen-
fördervorrichtung und/oder eine Kettenfördervorrichtung
zum Abtransport der festen Bestandteile aufweisen. Im
oberen Bereich der Separationskammer kann eine Gas-
Entnahmevorrichtung zur Entnahme von gasförmigen
Bestandteilen des thermochemisch behandelten Mate-
rials aus dem oberen Bereich (z.B. unterhalb einer obe-
ren Begrenzung/eines Deckels) der Separationskammer
angeordnet sein. Die Gas-Entnahmevorrichtung kann
beispielsweise ein Austrittsrohr umfassen, welches dazu
eingerichtet ist, die gasförmigen Bestandteile aus der Re-
aktorvorrichtung und/oder dem Reaktorgehäuse heraus-
zuleiten.
[0046] Die Separationsvorrichtung kann zum Beispiel
an einer dem zweiten Bereich der Reaktorkammer be-
nachbarten Seite der Reaktorkammer angeordnet sein.
In manchen Beispielen kann die Separationsvorrichtung
oder ein oder mehrere Teile davon mit der Reaktorkam-
mer, der Abführkammer und/oder der Brennkammer in
einem gemeinsamen Reaktorgehäuse angeordnet sein.
[0047] Es wird weiterhin ein Verfahren zur Herstellung
eines Pyrolyseprodukts unter Verwendung einer Reak-
torvorrichtung nach einem der hierin beschriebenen Bei-
spiele vorgesehen. Das Verfahren umfasst das Zuführen
eines kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterials, insbeson-
dere eines biogenen Ausgangsmaterials, in den ersten
Bereich der Reaktorkammer durch die einen oder die
mehreren Zuführöffnungen. Das Ausgangsmaterial wird
durch Erhitzen des Ausgangsmaterials mittels der Viel-
zahl von Heizelementen thermochemisch behandelt, um
das Pyrolyseprodukt herzustellen. Während des thermo-
chemischen Behandelns bewegt sich das Ausgangsma-
terial von dem ersten Bereich in den zweiten Bereich der
Reaktorkammer.
[0048] Die Herstellung eines Pyrolyseprodukts im Sin-
ne der vorliegenden Offenbarung kann beispielsweise
eine Umwandlung, insbesondere eine teilweise oder voll-
ständige Pyrolyse, eines noch nicht oder noch nicht voll-
ständig pyrolysierten Ausgangsmaterials umfassen. Al-
ternativ oder zusätzlich kann die Herstellung eines Py-
rolyseprodukts auch eine Nachbehandlung, zum Bei-
spiel eine Veredelung oder Reformierung, eines teilwei-
se oder vollständig pyrolysierten Materials umfassen.
Dabei kann das teilweise oder vollständig pyrolysierte
Material beispielsweise das Ausgangsmaterial sein (d.h.
die Herstellung des Pyrolyseprodukt kann z.B. die Ver-

edelung oder Reformierung des Ausgangsmaterial um-
fassen oder sein). Alternativ kann das teilweise oder voll-
ständig pyrolysierte Material beispielsweise ein durch
Umwandlung des Ausgangsmaterials als Teil des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gewonnenes Zwischenma-
terial sein (d.h. die Herstellung de Pyrolyseprodukt kann
z.B. sowohl eine Pyrolyse als auch eine Veredelung/Re-
formierung umfassen).
[0049] Das Ausgangsmaterial kann ein festes Material
sein. Das Ausgangsmaterial kann zum Beispiel in stü-
ckiger Form, beispielsweise als Granulat und/oder Pel-
lets, zugeführt werden. Die Stück- oder Partikelgröße
(z.B. die durchschnittliche Stück- oder Partikelgröße) des
Ausgangsmaterials kann beispielsweise zwischen 1 mm
und 20 mm, in manchen Beispielen zwischen 3 mm und
10 mm betragen. Das Ausgangsmaterial kann ein bio-
genes Material sein, d.h. ganz oder teilweise biologi-
schen Ursprungs sein. Das Ausgangsmaterial kann ins-
besondere Klärschlamm, Biomasse (z.B. pflanzliche Bi-
omasse) Gülle, Mist, Stroh, Papier und/oder Pappe um-
fassen oder daraus bestehen. Das Ausgangsmaterial
kann noch nicht pyrolysiert sein (d.h. kein pyrolysiertes
Material umfassen). Alternativ kann das Ausgangsmate-
rial bereits ganz oder teilweise pyrolysiert sein. Das Aus-
gangsmaterial kann zum Beispiel mittels einer oder meh-
rerer Fördervorrichtungen wie oben beschrieben zuge-
führt werden.
[0050] Mittels der Vielzahl von Heizelementen wird das
Ausgangsmaterial in der Reaktorkammer erhitzt. Die
Heizelemente können beispielsweise durch Zuführen ei-
nes erhitzten Wärmeträgermediums wie oben beschrie-
ben erhitzt werden. Dies kann die Verbrennung eines
Brennstoffes in einer Brennkammer wie oben beschrie-
ben umfassen, wobei der Brennstoff vorzugsweise ein
mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestell-
tes Pyrolyseprodukt, insbesondere Pyrolysegas umfasst
oder daraus besteht.
[0051] Das Ausgangsmaterial (bzw. das zu behan-
delnde Material) wird auf eine Temperatur erhitzt, welche
für die Durchführung der thermochemischen Behand-
lung ausreichend ist, z.B. auf eine Temperatur, die aus-
reichend hoch ist, um die mit der thermochemischen Be-
handlung verknüpften chemischen Reaktionen zu initiie-
ren und/oder ablaufen zu lassen. Die Verweildauer des
Ausgangsmaterials in der Reaktorkammer, z.B. die Ver-
weildauer in dem ersten Bereich und/oder die Verweil-
dauer in dem zweiten Bereich, wird ebenfalls so gewählt,
dass die Verweildauer für die thermochemische Behand-
lung ausreichend ist, zum Beispiel um das gesamte Aus-
gangsmaterial oder zumindest einen Teil davon thermo-
chemisch zu behandeln, zum Beispiel ganz oder teilwei-
se zu pyrolysieren und/oder ganz oder teilweise zu re-
formieren. Das Ausgangsmaterial bzw. das zu behan-
delnde Material kann kontinuierlich erhitzt werden, wäh-
rend es sich von dem ersten in den zweiten Bereich der
Reaktorkammer bewegt, zum Beispiel so, dass die Tem-
peratur des Materials im Laufe der thermochemischen
Behandlung monoton ansteigt.
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[0052] Das thermochemische Behandeln des Aus-
gangsmaterials kann das Erhitzen des Ausgangsmate-
rials auf eine Pyrolysetemperatur im ersten Bereich der
Reaktorkammer umfassen, um das Ausgangsmaterial
(insbesondere ein noch nicht pyrolysiertes Ausgangsma-
terial oder noch nicht pyrolysierte Bestandteile des Aus-
gangsmaterials) ganz oder teilweise zu pyrolysieren. Da-
durch kann ein ganz oder teilweise pyrolysiertes Zwi-
schenmaterial gewonnen werden. Die Pyrolyse kann da-
bei im ersten und/oder im zweiten Bereich der Reaktor-
kammer stattfinden. Das thermochemische Behandeln
kann ferner das Erhitzen des zumindest teilweise pyro-
lysierten (Zwischen-)Materials im zweiten Bereich der
Reaktorkammer auf eine Nachbehandlungstemperatur
umfassen, um ein in dem zumindest teilweise pyrolysier-
ten Material enthaltenes Pyrolyseprodukt (z.B. ein Pyro-
lyseöl, ein Pyrolysegas und/oder ein Pyrolysekoks)
nachzubehandeln (z.B. zu veredeln oder zu reformie-
ren). Die Nachbehandlungstemperatur kann höher als
die Pyrolysetemperatur sein, zum Beispiel mindestens
20°C, in einigen Beispielen mindestens 50°C, in einem
Beispiel mindestens 100°C höher als die Pyrolysetem-
peratur.
[0053] Die Pyrolyse und das Nachbehandeln können
kontinuierlich ineinander übergehen, d.h. in einem ge-
meinsamen, nicht klar unterteilbaren Prozess erfolgen.
Beispielsweise kann das zu behandelnde Material kon-
tinuierlich erhitzt werden, während es sich durch die Re-
aktorkammer bewegt, z.B. so dass es zunächst im ersten
Bereich die Pyrolysetemperatur erreicht und dann weiter
erhitzt wird, so dass es im zweiten Bereich dann die
Nachbehandlungstemperatur erreicht. Im ersten Teil der
thermochemischen Behandlung, der beispielweise etwa
die ersten zwei Drittel der Behandlungsdauer bzw. Ver-
weildauer in der Reaktorkammer ausmachen kann, kann
überwiegend die Pyrolyse des Ausgangsmaterials erfol-
gen. Anschließend kann im zweiten Teil der thermoche-
mischen Behandlung, die beispielsweise etwa das letzte
Drittel der Behandlungsdauer bzw. Verweildauer in der
Reaktorkammer ausmachen kann, überwiegend die
Nachbehandlung des im ersten Teil pyrolysierten Mate-
rials erfolgen. Entsprechend können beispielsweise die
oberen zwei Drittel der Reaktorkammer (welche zum Bei-
spiel dem ersten Bereich entsprechen können) eine "Py-
rolysezone" bilden, in der überwiegend Pyrolyse stattfin-
det, und das untere Drittel der Reaktorkammer (welches
zum Beispiel dem zweiten Bereich entsprechen kann),
eine "Nachbehandlungszone" bilden, in der überwiegend
eine Nachbehandlung stattfindet.
[0054] In manchen Beispielen umfasst das Ausgangs-
material bereits ganz oder teilweise pyrolysiertes Mate-
rial. Dies ganz beispielsweise zuvor in einer anderen Re-
aktorvorrichtung pyrolysiert worden sein. Das thermo-
chemische Behandeln des Ausgangsmaterials kann das
Erhitzen des teilweise pyrolysierten Materials im ersten
Bereich und/oder im zweiten Bereich der Reaktorkam-
mer auf eine Nachbehandlungstemperatur umfassen,
um ein in dem zumindest teilweise pyrolysierten Material

enthaltenes Pyrolyseprodukt nachzubehandeln. Das
Verfahren kann ferner das Pyrolysieren von noch nicht
pyrolysierten Bestandteilen des Ausgangsmaterials um-
fassen, zum Beispiel wie oben beschrieben.
[0055] Die Pyrolysetemperatur und/oder die Nachbe-
handlungstemperatur können abhängig von dem zu be-
handelnden Ausgangsmaterial und der durchzuführen-
den thermochemischen Behandlung gewählt werden.
Die Pyrolysetemperatur kann zum Beispiel zwischen
200°C und 600°C, in manchen Beispielen zwischen
200°C und 550°C, in manchen Beispielen zwischen
350°C und 550°C, in einem Beispiel zwischen 400°C und
500°C betragen. Die Nachbehandlungstemperatur kann
zum Beispiel zwischen 450°C und 950°C, in manchen
Beispielen zwischen 450°C und 800°C, in manchen Bei-
spielen zwischen 500°C und 750°C, in einem Beispiel
zwischen 550°C und 700°C betragen. Die genannten
Temperaturen können beispielsweise die Temperatur
der festen Bestandteile des Materials angeben. Gasför-
migen Bestandteile des Materials können eine andere
Temperatur, insbesondere eine niedrigere Temperatur
aufweisen.
[0056] Die Verweildauer des Materials in der Reaktor-
kammer (z.B. die Zeit vom Zuführen des Ausgangsma-
terials bis zur Entnahme des Pyrolyseprodukts aus der
Reaktorkammer) kann ebenfalls abhängig von dem zu
behandelnden Ausgangsmaterial und der durchzufüh-
renden thermochemischen Behandlung gewählt wer-
den. Die Verweildauer kann zum Beispiel zwischen 30
Minuten und 10 Stunden, in manchen Beispielen zwi-
schen 1 Stunde und 5 Stunden, in einem Beispiel zwi-
schen 1 Stunde und 3 Stunden und in einem Beispiel
zwischen 1,5 Stunden und 2,5 Stunden betragen. Die
Pyrolysetemperatur, die Nachbehandlungstemperatur
und/oder die Verweildauer des Materials können als Pa-
rameter genutzt werden, um die Zusammensetzung
und/oder die Qualität des thermochemisch behandelten
Materials und/oder des Pyrolyseprodukts zu verändern,
zum Beispiel um die relativen Anteile von festen, kon-
densierbaren und/oder nicht-kondensierbaren Anteilen
und/oder die Qualität und/oder chemische Zusammen-
setzung dieser Anteile zu verändern.
[0057] Das thermochemische Behandeln kann ein
thermokatalytisches Behandeln unter Verwendung ei-
nes Katalysators umfassen. Insbesondere kann das
Nachbehandeln ein thermokatalytisches Nachbehan-
deln sein oder umfassen. In manchen Ausgestaltungen
kann dabei das zumindest teilweise pyrolysierte Material,
insbesondere ein fester Bestandteil des zumindest teil-
weise pyrolysierten Materials (z.B. ein Pyrolysekoks) als
Katalysator dienen. Dieser kann beispielsweise in einer
porösen Form und/oder Struktur (zum Beispiel einer
Schüttung) im zweiten Bereich der Reaktorkammer vor-
liegen und zum Beispiel als Katalysator für eine thermo-
katalytische Nachbehandlung gasförmiger Bestandteile
des zumindest teilweise pyrolysierten Materials dienen.
[0058] Während des thermochemischen Behandelns
bewegt sich das Ausgangsmaterial von dem ersten Be-
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reich der Reaktorkammer in den zweiten Bereich. Anders
ausgedrückt bewegt sich das Material (z.B. seine festen
und/oder gasförmigen Bestandteile) während seiner Um-
wandlung aus dem Ausgangsmaterial in das Pyrolyse-
produkt von dem ersten Bereich in den zweiten Bereich.
Die Bewegung kann kontinuierlich oder schrittweise er-
folgen, zum Beispiel wie oben für die erfindungsgemäße
Vorrichtung beschrieben.
[0059] Die Bewegung erfolgt dabei vorzugsweise zu-
mindest teilweise passiv, insbesondere zumindest teil-
weise aufgrund der Gravitation. Beispielsweise kann der
erste Bereich der Reaktorkammer oberhalb des zweiten
Bereichs angeordnet sein. Das Material (insbesondere
seine festen Bestandteile) kann sich während des ther-
mochemischen Behandelns in der Reaktorkammer nach
unten bewegen, z.B. nach unten sacken, rutschen, flie-
ßen und/oder fallen. Hierzu kann beispielweise thermo-
chemisch behandeltes Material (z.B. das fertige Pyroly-
seprodukt) aus der Reaktorkammer (z.B. an deren Bo-
den) entnommen werden, in manchen Beispielen konti-
nuierlich. Alternativ oder zusätzlich kann die Bewegung
auch zumindest teilweise aufgrund einer Druckdifferenz
erfolgen, wobei die Druckdifferenz beispielsweise durch
die Entstehung gasförmiger Bestandteile hervorgerufen
werden kann. In manchen Beispielen kann die Bewe-
gung des Materials alternativ oder zusätzlich auch zu-
mindest teilweise aktiv erfolgen, zum Beispiel durch eine
oder mehrere Förder-/Transportvorrichtungen innerhalb
und/oder außerhalb der Reaktorkammer.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0060] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. In den Figuren zeigen in
schematischer Darstellung:

Fig. 1a: eine Reaktorvorrichtung zur Herstellung ei-
nes Pyrolyseprodukts mittels thermochemischer Be-
handlung eines kohlenstoffhaltigen Ausgangsmate-
rials gemäß einem Beispiel in einer Seitenansicht;

Fig. 1b: die Reaktorvorrichtung aus Fig. 1a in Drauf-
sicht;

Fig. 2a: eine Reaktorvorrichtung zur Herstellung ei-
nes Pyrolyseprodukts mittels thermochemischer Be-
handlung eines kohlenstoffhaltigen Ausgangsmate-
rials gemäß einem weiteren Beispiel in einer ersten
Seitenansicht;

Fig. 2b: die Reaktorvorrichtung aus Fig. 2a in einer
zweiten Seitenansicht;

Fig. 3: ein Heizelement der Reaktorvorrichtung aus
Fig. 2a, 2b in einer vergrößerten Seitenansicht;

Fig. 4: die Abführkammer der Reaktorvorrichtung

aus Fig. 2a, 2b in einer vergrößerten Seitenansicht;

Fig. 5: den ersten Bereich der Reaktorkammer der
Reaktorvorrichtung aus Fig. 2a, 2b in Draufsicht;

Fig. 6: den zweiten Bereich der Reaktorkammer der
Reaktorvorrichtung aus Fig. 2a, 2b in Draufsicht;

Fig. 7a: die Entnahmevorrichtung der Reaktorvor-
richtung aus Fig. 2a, 2b in Draufsicht;

Fig. 7b: die Entnahmevorrichtung aus Fig. 7a in einer
Seitenansicht;

Fig. 7c: die Entnahmevorrichtung aus Fig. 7a in einer
perspektivischen Ansicht;

Fig. 8: ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Her-
stellung eines Pyrolyseprodukts gemäß einem Bei-
spiel;

Fig. 9a: eine Entnahmevorrichtung der Reaktorvor-
richtung aus Fig. 2a, 2b mit linear beweglichen Ab-
räumschiebern gemäß einem weiteren Beispiel in
einer Seitenansicht;

Fig. 9b: die Entnahmevorrichtung aus Fig. 9a in
Draufsicht;

Fig. 10a: eine Entnahmevorrichtung der Reaktorvor-
richtung aus Fig. 2a, 2b mit einem rotierbaren Ab-
räumarm gemäß einem weiteren Beispiel in einer
Seitenansicht; und

Fig. 10b: die Entnahmevorrichtung aus Fig. 10a in
Draufsicht.

BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0061] Fig. 1a und 1b zeigen schematische Darstel-
lungen (nicht maßstabsgetreu) einer Reaktorvorrichtung
100 zur Herstellung eines Pyrolyseprodukts mittels ther-
mochemischer Behandlung eines kohlenstoffhaltigen
Ausgangsmaterials gemäß einem Beispiel. Die Reaktor-
vorrichtung 100 (im Folgenden auch als Vorrichtung 100
bezeichnet) ist dabei in Fig. 1a in einer Seitenansicht
(z.B. entlang der y-Achse in Fig. 1b) dargestellt und in
Fig. 1b in Draufsicht (z.B. entlang der z-Achse in Fig. 1a).
In manchen Beispielen ist die Vorrichtung 100 so ange-
ordnet, dass die z-Achse in Fig. 1a der Vertikalen ent-
spricht (d.h. mit der Richtung der Gravitation zusammen-
fällt). Die Vorrichtung 100 kann beispielsweise zur Durch-
führung eines Verfahrens zur Herstellung eines Pyroly-
seprodukt gemäß einem der hierin beschriebenen Bei-
spiele verwendet werden, zum Beispiel zur Durchfüh-
rung des unten in Bezug auf Fig. 8 beschriebenen Ver-
fahrens 800.
[0062] Die Vorrichtung 100 weist eine Reaktorkammer
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102 auf, die aus einem temperaturbeständigen Material
wie etwa Metall, zum Beispiel Stahl, hergestellt ist. Die
Reaktorkammer 102 kann zudem eine oder mehrere
thermische Isolationsschichten (nicht dargestellt) auf-
weisen (z.B. an ihrer Außen- und/oder Innenseite), um
das Innere der Reaktorkammer 102 thermisch zu isolie-
ren.
[0063] Die Reaktorkammer weist eine Zuführöffnung
104 sowie eine Entnahmeöffnung 106 auf. Die Zuführ-
öffnung 104 ist in einem ersten Bereich 102-I der Reak-
torkammer, im Beispiel der Fig. 1a in einem oberen Be-
reich der Reaktorkammer 102, angeordnet. Der ers-
te/obere Bereich 102-I kann zum Beispiel eine obere
Hälfte, ein oberes Drittel oder die zwei oberen Drittel der
Reaktorkammer 102 umfassen. Durch die Zuführöffnung
104 kann kohlenstoffhaltiges Ausgangsmaterial 108A
der Reaktorkammer 102 zugeführt werden, zum Beispiel
wie unten für das Verfahren 800 beschrieben. Die Ent-
nahmeöffnung 106 ist in einem zweiten Bereich 102-I der
Reaktorkammer, im Beispiel der Fig. 1a in einem unteren
Bereich (z.B. in einer unteren Hälfte) der Reaktorkammer
102 angeordnet. Der zweite/untere Bereich 102-I kann
beispielsweise die nicht im ersten Bereich 102-I enthal-
tenen Teile oder Bereiche der Reaktorkammer 102 um-
fassen, zum Beispiel eine untere Hälfte, die zwei unteren
Drittel oder ein unteres Drittel der Reaktorkammer 102.
Durch die Entnahmeöffnung 106 kann thermochemisch
behandeltes Material 108B (welches das herzustellende
Pyrolyseprodukt sein oder enthalten kann) aus der Re-
aktorkammer 102 entnommen werden.
[0064] Die Vorrichtung 100 weist ferner eine Vielzahl
von länglichen Heizelementen 110 auf, die durch Zwi-
schenräume 112 voneinander beabstandet in der Reak-
torkammer 102 angeordnet sind. Die Vorrichtung 100
kann zum Beispiel zwischen 10 und 100 Heizelemente
aufweisen. Die Heizelemente 110 erstrecken sich jeweils
von dem oberen Bereich 102-I in den unteren Bereich
102-II der Reaktorkammer 102, nämlich von einer oberen
Wand oder Begrenzung (z.B. Deckel) der Reaktorkam-
mer 102 nach unten in Richtung der unteren Wand (z.B.
Boden) der Reaktorkammer 102. Die unteren Enden der
Heizelemente 110 sind dabei frei schwebend in der Re-
aktorkammer 102 angeordnet, so dass sich die Heizele-
mente 110 in Längsrichtung ungehindert thermisch aus-
dehnen können. Anders ausgedrückt sind die unteren
Enden der Heizelemente zumindest von der unteren
Wand der Reaktorkammer 102 beabstandet angeordnet.
[0065] Die Heizelemente 110 sind dazu eingerichtet,
erhitzt zu werden. Die Heizelemente 110 können zum
Beispiel dazu eingerichtet sein, ein erhitztes Wärmeträ-
germedium aufzunehmen (z.B. zu leiten), um dadurch
(passiv) erhitzt zu werden, beispielsweise wie bei der
unten beschriebenen Reaktorvorrichtung 200 aus Fig.
2a bis 7b. Alternativ oder zusätzlich können die Heize-
lemente 110 auch dazu eingerichtet sein, sich aktiv zu
erhitzen und hierzu beispielsweise einen oder mehrere
elektrische Glühwendel (nicht dargestellt) aufweisen.
[0066] Die Vorrichtung 100 ist dazu eingerichtet, das

zu behandelnde Material (d.h. das Ausgangsmaterial
108A sowie noch nicht vollständig thermochemisch be-
handeltes Zwischenmaterial) im Laufe der thermochemi-
schen Behandlung von dem oberen Bereich 102-I ent-
lang der Heizelemente 110 in den zweiten Bereich 102-
II zu bewegen. Dabei wird das zu behandelnde Material
mittels der Heizelemente 110 im oberen Bereich 102-I
auf eine erste Temperatur erhitzt und im unteren Bereich
102-II auf eine zweite Temperatur erhitzt, wobei die zwei-
te Temperatur höher als die erste Temperatur ist. Anders
ausgedrückt weist das zu behandelnde Material in der
Reaktorkammer 102 einen Temperaturgradienten von
unten nach oben auf, wird also sukzessive heißer wäh-
rend es sich durch die Reaktorkammer von oben nach
unten bewegt. Die erste Temperatur kann beispielsweise
zwischen 350° und 550°C betragen und die zweite Tem-
peratur zwischen 500°C und 750°C.
[0067] Um das zu behandelnde Material zu bewegen,
kann die Vorrichtung 100 beispielsweise dazu eingerich-
tet sein, weiteres Ausgangsmaterial durch die Zuführöff-
nung 104 zuzuführen, zum Beispiel um das zu behan-
delnde Material durch die Reaktorkammer 102 zu drü-
cken oder zu pressen. Alternativ oder zusätzlich kann
die Vorrichtung auch dazu eingerichtet sein, thermoche-
misch behandeltes Material aus der Entnahmeöffnung
zu entnehmen, zum Beispiel damit das in der Reaktor-
kammer 102 verbliebene Material sukzessive weiter
nach unten sacken, rutschen, fließen und/oder fallen
kann. Das Zuführen und/oder Entnehmen von Material
kann kontinuierlich oder schrittweise erfolgen.
[0068] Die Heizelemente 110 können dazu eingerich-
tet sein, im oberen Bereich 102-I und im unteren Bereich
102-II zum gleichen Zeitpunkt auf unterschiedliche Tem-
peraturen erhitzt zu werden, zum Beispiel auf eine erste
Heizelement-Temperatur im oberen Bereich 102-I und
auf eine zweite Heizelement-Temperatur 102-II im unte-
ren Bereich, wobei die zweite Heizelement-Temperatur
höher als die erste Temperatur sein kann, z.B. mindes-
tens 50°C, in manchen Beispielen mindestens 100°C hö-
her als die erste Temperatur. Je nach Ausgangsmaterial
und durchzuführender thermochemischer Behandlung
kann die erste Heizelement-Temperatur beispielsweise
zwischen 400°C und 600°C betragen und die zweite Hei-
zelement-Temperatur zwischen 500°C und 850°C. In
manchen Ausgestaltungen können die Heizelemente
110 einen im wesentlichen linearen Temperaturgradien-
ten entlang ihrer Länge aufweisen.
[0069] Mittels der Heizelemente 110 kann das Aus-
gangsmaterial 108A erhitzt und thermochemisch behan-
delt werden, um das thermochemisch behandelte Mate-
rial 108B herzustellen. Währenddessen wird das zu be-
handelnde Material durch die Reaktorkammer 102 be-
wegt. Durch die Bewegung des Materials (sowie gege-
benenfalls durch die lokal unterschiedliche Temperatur
der Heizelement 110) kann das zu behandelnde Material
im oberen Bereich 102-I und im unteren Bereich 102-II
auf unterschiedliche Temperaturen erhitzt werden, zum
Beispiel um sukzessive verschiedene Verfahrensschritte

21 22 



EP 4 353 801 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der thermochemischen Behandlung zu durchlaufen. Bei-
spielsweise kann durch die Entnahmeöffnung 106 kon-
tinuierlich thermochemisch behandeltes Material ent-
nommen werden, so dass das durch die Zuführöffnung
104 zugeführte Ausgangsmaterial 108A in der Reaktor-
kammer 102 langsam nach unten sackt (d.h. vom oberen
Bereich 102-I in den unteren Bereich 102-II). Während-
dessen wird das Material kontinuierlich erhitzt und da-
durch thermochemisch behandelt, so dass das Aus-
gangsmaterial 108A sukzessive in das thermochemisch
behandelte Material 108B umgewandelt wird. Dies ist in
Fig. 1a durch das gepunktete Muster illustriert, wobei die
von oben nach unten anwachsenden Punktgröße den
fortschreitenden Behandlungsprozess andeutet.
[0070] Fig. 2a und 2b zeigen schematische Darstel-
lungen einer Reaktorvorrichtung 200 zur Herstellung ei-
nes Pyrolyseprodukts mittels thermochemischer Be-
handlung eines kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterials
gemäß einem weiteren Beispiel. Die Reaktorvorrichtung
200 (im Folgenden auch als Vorrichtung 200 bezeichnet)
ist dabei in Fig. 2a im Querschnitt in einer ersten Seiten-
ansicht (z.B. entlang der y-Achse in Fig. 2b) dargestellt
und in Fig. 2b im Querschnitt in einer zweiten Seitenan-
sicht (z.B. entlang der x-Achse in Fig. 2a). In manchen
Beispielen ist die Vorrichtung 200 so angeordnet, dass
die z-Achse in Fig. 2a und 2b der Vertikalen entspricht
(d.h. mit der Richtung der Gravitation zusammenfällt).
Die Vorrichtung 200 kann beispielsweise zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens zur Herstellung eines Pyrolyse-
produkt gemäß einem der hierin beschriebenen Beispie-
le, zum Beispiel des unten in Bezug auf Fig. 8 beschrie-
benen Verfahrens 800 verwendet werden.
[0071] Die Vorrichtung 200 ist ähnlich der Vorrichtung
100 aus Fig. 1a, 1b ausgebildet, wobei entsprechende
Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen sind.
Die Vorrichtung 200 weist ebenfalls eine Reaktorkammer
102 sowie eine Vielzahl von Heizelementen 110 auf, die
voneinander beabstandet in der Reaktorkammer 102 an-
geordnet sind und sich von einem ersten/oberen Bereich
102-I der Reaktorkammer 102 in einem zweiten/unteren
Bereich 102-II der Reaktorkammer 102 erstrecken.
[0072] Im Beispiel der Fig. 2a, 2b ist die Reaktorkam-
mer 102 in einem Reaktorgehäuse 200A angeordnet,
welches durch Zwischenwände in eine Brennkammer
202, eine Abführkammer 204, die Reaktorkammer 102
und eine Separationskammer 206A einer Separations-
vorrichtung 206 unterteilt ist. Das Reaktorgehäuse 200A
ist aus einem temperaturbeständigen Material wie etwa
Metall, zum Beispiel Stahl, hergestellt. Das Reaktorge-
häuse 200A kann mehrstückig ausgebildet sein. Das Re-
aktorgehäuse 200A kann mehrwandig ausgebildet sein
und zum Beispiel eine Innen- und eine Außenwand auf-
weisen. Das Reaktorgehäuse 200A kann zudem eine
oder mehrere thermische Isolationsschichten 200B auf-
weisen, z.B. wie in Fig. 2a, 2b gezeigt zwischen einer
Innenwand und einer Außenwand des Reaktorgehäuses
200A. Die thermischen Isolationsschichten 200B können
zum Beispiel aus einer Hochtemperaturwolle wie etwa

Erdalkalisilikatwolle, Aluminiumsilikatwolle oder poly-
kristalliner Wolle ausgebildet sein.
[0073] Die Reaktorkammer 102 weist in einem ers-
ten/oberen Bereich 102-I eine Vielzahl von Zuführöffnun-
gen 104 auf, durch die Ausgangsmaterial dem oberen
Bereich 102-I der Reaktorkammer 102 zugeführt werden
kann, zum Beispiel mittels einer Zuführvorrichtung 220
wie unten in Bezug auf Fig. 5 genauer beschrieben.
[0074] Zum Entnehmen von thermochemisch behan-
deltem Material weist die Reaktorkammer 102 in einem
zweiten/unteren Bereich 102-II eine Entnahmeöffnung
106 auf, nämlich im Beispiel der Fig. 2a, 2b einen nach
unten zur Separationskammer 206A hin offenen Boden.
Oberhalb der Entnahmeöffnung 106 ist wie unten in Be-
zug auf Fig. 6 genauer erläutert eine Führungsvorrich-
tung 602 für die Heizelemente 110 angeordnet. In der
Entnahmeöffnung 106 ist eine Entnahmevorrichtung 208
angeordnet, die dazu eingerichtet ist, feste Bestandteile
des thermochemisch behandelten Materials vom Boden
der Reaktorkammer 102 zu entnehmen und der Sepa-
rationsvorrichtung 206 zuzuführen. Die Entnahmevor-
richtung 208 kann zum Beispiel von einem Motor 210
angetrieben werden und wird unten in Bezug auf Fig. 7a-
7c genauer beschrieben. Die Vorrichtung 200 ist dazu
eingerichtet, in der Reaktorkammer 102 befindliches Ma-
terial von dem oberen Bereich 102-I in den unteren Be-
reich 102-II zu bewegen, indem mittels der Entnahme-
vorrichtung 200 Material vom Boden der Reaktorkammer
102 entnommen wird, so dass darüber befindliches Ma-
terial unter dem Einfluss der Gravitation nach unten sa-
cken, rutschen, fließen und/oder fallen kann.
[0075] Die Vorrichtung 200 weist eine Separationsvor-
richtung 206 auf, die dazu eingerichtet ist, feste und gas-
förmige Bestandteile des thermochemisch behandelten
Materials voneinander zu trennen. Die Separationsvor-
richtung 206 umfasst die unterhalb der Reaktionskam-
mer 102 angeordnete Separationskammer 206A. Im un-
teren Bereich der Separationskammer 206A ist eine För-
derschnecke 212 angeordnet, die zum Beispiel von ei-
nem weiteren Motor 214 angetrieben werden kann. Die
Förderschecke 212 ist dazu eingerichtet, feste Bestand-
teile des thermochemisch behandelten Materials vom
Boden der Separationskammer 206A aus dem Reaktor-
gehäuse 200A nach außen zu befördern. Die Separati-
onsvorrichtung 206 weist ferner ein Austrittsrohr 216 auf,
dessen Einlassöffnung im oberen Bereich der Separati-
onskammer 206A angeordnet ist. Durch das Austrittsrohr
216 können gasförmige Bestandteile des thermoche-
misch behandelten Materials, die sich zum Beispiel im
oberen Bereich der Separationskammer 206A sammeln
können, aus dem Reaktorgehäuse 200A nach außen ge-
langen. In manchen Beispielen kann die Separationsvor-
richtung 206 dazu eingerichtet sein, durch das Austritts-
rohr 216 nach außen gelangende gasförmige Bestand-
teile des thermochemisch behandelten Materials weiter
in kondensierbare und nicht-kondensierbare Bestandtei-
le zu trennen.
[0076] Über die Vorrichtung 200 verteilt sind eine Viel-
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zahl von Sensoren 218 angeordnet, die zum Beispiel zur
Überwachung und/oder Steuerung der Vorrichtung 200
verwenden werden können. Die Sensoren 218 können
beispielsweise jeweils einen Drucksensor und/oder ei-
nen Temperatursensor aufweisen, zum Beispiel um ei-
nen Druck bzw. eine Temperatur in der Reaktorkammer
102, der Brennkammer 202 und/oder der Separations-
kammer 206A zu messen.
[0077] Fig. 3 zeigt eines der Heizelemente 110 der Re-
aktorvorrichtung aus Fig. 2a, 2b gemäß einem Beispiel
in einer vergrößerten Seitenansicht, wobei der einfache-
ren Darstellung wegen lediglich das obere und das un-
tere Ende des Heizelements 110 dargestellt sein, wäh-
rend der Mittelteil des Heizelements 110 wie durch die
durchbrochenen Linien angedeutet weggelassen wurde.
[0078] Das Heizelement 110 ist als doppelwandiges
Rohr ausgebildet und weist ein Innenrohr 302 auf, wel-
ches von einem Außenrohr 304 umgeben ist. Das Innen-
rohr 302 und das Außenrohr 304 sind ebenfalls aus ei-
nem hitzebeständigen Material ausgebildet. Das Innen-
rohr 302 und das Außenrohr 304 können beispielsweise
zylindrische Rohre sein, d.h. senkrecht zu ihrer Achse
einen elliptischen und insbesondere kreisförmigen Quer-
schnitt aufweisen. Das Innenrohr 302 kann beispielweise
einen Innendurchmesser zwischen 2 cm und 20 cm, in
einem Beispiel zwischen 4 cm und 10 cm aufweisen. Das
Außenrohr kann beispielsweise einen Innendurchmes-
ser zwischen 4 cm und 40 cm, in einem Beispiel zwischen
6 cm und 20 cm aufweisen. Eine Länge des Heizelement
110 (entlang der z-Richtung in Fig. 2a und 3) kann zum
Beispiel zwischen 1 m und 10 m, in manchen Beispielen
zwischen 2 m und 5 m, in einem Beispiel zwischen 3 m
und 4 m betragen. Die Länge der Heizelemente 110 kann
beispielsweise abhängig von der durchzuführenden ther-
mochemischen Behandlung gewählt werden. Soll ledig-
lich eine Nachbehandlung bereits pyrolysierten Materials
durchgeführt werden, kann eine kürzere Länge gewählt
werden, zum Beispiel zwischen 1 m und 2 m. Soll zu-
sätzlich zur Nachbehandlung das Ausgangsmaterial zu-
nächst pyrolysiert werde kann eine größere Länge ge-
wählt werden, zum Beispiel zwischen 2 m und 5 m.
[0079] Das Innenrohr 302 ist an seinem oberen Ende
offen, wodurch eine Einlassöffnung 302A gebildet wird.
Durch diese kann ein Wärmeträgermedium, zum Bei-
spiel ein Wärmeträgerfluid wie ein heißes Gas oder eine
heiße Flüssigkeit eingeleitet werden, um das Heizele-
ment 110 zu erhitzen, zum Beispiel aus der Brennkam-
mer 102 wie unten in Bezug auf Fig. 4 beschrieben. An
der Außenseite des Innenrohres 302 ist eine Isolations-
schicht 306, zum Beispiel aus Hochtemperaturwolle, an-
geordnet, um das Innenrohr 302 gegenüber dem Außen-
rohr 304 thermisch zu isolieren. Zwischen der Isolations-
schicht 306 und dem Außenrohr 304 verbleibt ein Zwi-
schenraum (z.B. ein Spalt) 308, der vom unteren Ende
des Innenrohres 302 zum oberen Ende des Außenrohres
304 verläuft. In manchen Ausgestaltungen kann auf der
Außenseite der Isolationsschicht 306 eine weitere
Schicht (zum Beispiel aus Metall) angeordnet sein, um

die Isolationsschicht 306 von dem Zwischenraum 308
und dem darin befindlichen Wärmeträgermedium zu
trennen. Die weitere Schicht kann ebenfalls als Rohr aus-
gebildet sein. Anders ausgedrückt kann das Innenrohr
302 wie in Fig. 3 dargestellt als doppelwandiges Rohr
ausgebildet sein, wobei die Isolationsschicht 306 zwi-
schen einem inneren Rohr und einem äußeren Rohr des
Innenrohres 302 angeordnet ist.
[0080] Das untere Ende des Innenrohres 302 ist eben-
falls offen und steht mit dem Inneren des Außenrohres
304, genauer gesagt mit dem Zwischenraum 308 zwi-
schen dem Innenrohr 302 und dem Außenrohr 304, in
Fluidverbindung. Der Zwischenraum 308 kann beispiels-
weise eine Breite zwischen 1 cm und 10 cm, in einem
Beispiel 2 cm und 5 cm aufweisen. Das obere Ende des
Außenrohres 304 ist ebenfalls offen, wodurch eine Aus-
lassöffnung 304A gebildet wird. Durch diese kann das
Wärmeträgermedium nach dem Durchlaufen des Heiz-
elements 110 aus dem Zwischenraum 308 entweichen,
zum Beispiel in den Abführkammer 104 wie unten in Be-
zug auf Fig. 4 beschrieben.
[0081] Das durch das Innenrohr 302 eingeleitete Wär-
meträgermedium tritt am unteren Ende des Heizele-
ments 110 in den Zwischenraum 308 ein und läuft durch
diesen zurück zur Auslassöffnung 304A. Das Wärmeträ-
germedium kann Wärme auf das Außenrohr (und von
dort auf in der Reaktorkammer 102 befindliches Material)
übertragen, zum Beispiel durch Wärmestrahlung
und/oder Wärmeleitung. Das heiße Wärmeträgermedi-
um kommt zunächst mit dem unteren Bereich oder Ab-
schnitt des Außenrohres 304 in Kontakt. Während das
Wärmeträgermedium durch den Zwischenraum 308 zu-
rückläuft, kann das Wärmeträgermedium durch den Wär-
meübertrag auf das Außenrohr 304 abkühlen. Das Wär-
meträgermedium kann daher im oberen Bereich oder Ab-
schnitt des Zwischenraums 308 eine niedrigere Tempe-
ratur als im unteren Bereich des Zwischenraums 308 auf-
weisen. Dadurch kann der untere Bereich des Außen-
rohres 304 auf eine höhere Temperatur als der obere
Bereich des Außenrohres 304 erhitzt werden. Die Tem-
peraturdifferenz des Wärmeträgermedium zwischen
dem unteren und dem oberen Bereich des Zwischen-
raums 308 kann beispielsweise mindestens 50°C, in
manchen Beispielen mindestens 100°C, in einem Bei-
spiel mindestens 200°C betragen (z.B. während die Vor-
richtung 200 in Betrieb ist, z.B. während Material durch
die Reaktorkammer 102 bewegt wird).
[0082] Das Innenrohr 302 kann wie in Fig. 3 gezeigt
freischwebend in dem Außenrohr 304 angeordnet sein,
wobei das untere Ende des Innenrohres 304 vom Au-
ßenrohr 304 beabstandet angeordnet ist. In manchen
Ausgestaltungen sind das Innenrohr 302 und das Au-
ßenrohr 304 nicht fest miteinander verbunden, zum Bei-
spiel so, dass das Innenrohr 302 aus dem Außenrohr
304 entnommen werden kann. Beispielsweise kann wie
in Fig. 3 gezeigt weder das Innenrohr 302 noch die Iso-
lation 306 mit dem Außenrohr 304 in Kontakt sein. Dies
kann beispielsweise einen separaten Austausch des In-
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nenrohres 302 sowie eine unabhängige thermische Aus-
dehnung der Rohr 302, 304 ermöglichen.
[0083] In manchen Beispielen kann in dem Zwischen-
raum 308, insbesondere im oberen Bereich des Zwi-
schenraums 308, ein oder mehrere Strömungsführungs-
mittel (nicht dargestellt) angeordnet sein, zum Beispiel
um einen Strömungsweg (insbesondere eine Länge des
Strömungswegs), eine Strömungsgeschwindigkeit
und/oder ein Turbulenzverhalten des Wärmeträgerme-
diums und/oder eine Kontaktfläche für das Wärmeträ-
germedium zu verändern. Dadurch kann beispielsweise
die Verweildauer des Wärmeträgermediums in dem Zwi-
schenraum 308 und/oder der Wärmeübertrag zwischen
dem Wärmeträgermedium und dem Außenrohr beein-
flusst werden. Die Strömungsführungsmittel können bei-
spielsweise dazu eingerichtet sein, den Strömungsweg,
die Strömungsgeschwindigkeit und/oder das Turbulenz-
verhalten des Wärmeträgermediums und/oder die Kon-
taktfläche für das Wärmeträgermedium derart zu verän-
dern, dass eine Abnahme der Temperatur und/oder des
Volumens des Wärmeträgermediums entlang des Zwi-
schenraums 308 ganz oder teilweise kompensiert wird,
um einen homogeneren oder gleichbleibenden Wärme-
übertrag entlang des Heizelements 110 zu erreichen. In
einem Beispiel sind die Strömungsführungsmittel dazu
eingerichtet, die Strömungsgeschwindigkeit des (z.B.
gasförmigen) Wärmeträgermediums entlang des Zwi-
schenraums 308 aufrechtzuerhalten (z.B. konstant zu
halten).
[0084] Das Strömungsführungsmittel kann beispiels-
weise ein spiral- oder wendelförmig ausgebildeter Wir-
bulator sein, zum Beispiel ein spiralförmiges Leitblech.
Der Wirbulator kann beispielsweise zwischen 1 und 50
Windungen, in einem Beispiel zwischen 2 und 10 Win-
dungen aufweisen. In manchen Beispielen kann eine
Steigung des Wirbulators in Strömungsrichtung des Wär-
meträgermediums (d.h. von unten nach oben) abneh-
men, zum Beispiel kontinuierlich oder schrittweise. Der
Wirbulator kann beispielsweise in einem ersten Bereich
des Zwischenraums 308 (zum Beispiel einem mittleren
Bereich, beispielsweise einem mittleren Drittel) eine ers-
te Steigung aufweisen und in einem zweiten Bereich des
Zwischenraums 308 stromabwärts des ersten Bereichs
(zum Beispiel in einem oberen Bereich, beispielsweise
einem oberen Drittel) eine zweite Steigung, wobei die
erste Steigung größer als die zweite Steigung ist. Die
erste Steigung kann zum Beispiel zwischen 120% und
200%, in einem Beispiel zwischen 130% und 170% der
zweiten Steigung sein. Die erste Steigung kann zum Bei-
spiel zwischen 0.5 m und 1.0 m pro Windung, in einem
Beispiel zwischen 0.7 m und 0.8 m pro Windung betra-
gen. Die zweite Steigung kann zum Beispiel zwischen
0.25 m und 0.75 m pro Windung, in einem Beispiel zwi-
schen 0.4 m und 0.6 m pro Windung betragen. Die Stei-
gung des Wirbulators kann über den ersten und den zwei-
ten Bereich jeweils konstant sein. In manchen Beispielen
kann der Wirbulator im ersten Bereich und im zweiten
Bereich als getrennte Bauteile ausgebildet sein oder an-

ders ausgedrückt ein erster Wirbulator mit der ersten
Steigung im ersten Bereich angeordnet sein und ein
zweiter Wirbulator mit der zweiten Steigung im zweiten
Bereich angeordnet sein.
[0085] In manchen Ausgestaltungen können in dem
Zwischenraum 308 eine Vielzahl von azimutal (in Um-
fangsrichtung) versetzten Strömungsführungsmitteln,
insbesondere eine Vielzahl von azimutal versetzten Wir-
bulatoren angeordnet sein, zum Beispiel zwischen 3 und
20 Strömungsführungsmitteln, in einem Beispiel zwi-
schen 5 und 15 Strömungsführungsmitteln. Die Strö-
mungsführungsmittel bzw. Wirbulatoren können bei-
spielsweise dazu ausgebildet sein, den Zwischenraum
308 in eine Vielzahl von Kanälen zu unterteilen. Die Strö-
mungsführungsmittel bzw. Wirbulatoren können jeweils
parallel zueinander verlaufen.
[0086] Zur Halterung in der Reaktorvorrichtung 200
weist das Innenrohr 302 an seinem oberen Ende ein Hal-
teelement, nämlich einen umlaufenden, abgewinkelten
Kragen 310 auf, mittels dessen das Innenrohr 302 wie
unten in Bezug auf Fig. 4 beschrieben in einer Zwischen-
wand 204A zwischen der Brennkammer 202 und der Ab-
führkammer 204 eingehängt werden kann. Das Außen-
rohr 304 kann wie ebenfalls unten in Bezug auf Fig. 4
beschrieben an seinem oberen Ende mit einer Zwischen-
wand 204B zwischen der Abführkammer 204 und der
Reaktorkammer 102 verschweißt sein. An seinem unte-
ren Ende weist das Außenrohr 304 ein Führungselement
312 auf, um das Heizelement 110 mittels der im unteren
Bereich 102-II der Reaktorkammer 102 angeordneten
Führungsvorrichtung 602 seitlich zu führen wie unten in
Bezug auf Fig. 6 genauer beschrieben.
[0087] Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Seitenansicht der
Reaktorvorrichtung 200 im Bereich der Abführkammer
204 gemäß einem Beispiel. Die Abführkammer 204 wird
durch eine obere Zwischenwand 204A in dem Reaktor-
gehäuse 200A von der Brennkammer 202 getrennt, wo-
bei auf der Zwischenwand 204A eine thermische Isola-
tionsschicht 402 angeordnet ist. Von der Reaktorkammer
102-I ist die Abführkammer 204 durch eine untere Zwi-
schenwand 204B in dem Reaktorgehäuse 200A ge-
trennt. Die Abführkammer 204 kann beispielsweise eine
Höhe (z.B. einen Abstand zwischen der unteren und der
oberen Zwischenwand 204A, 204B) zwischen 10 cm und
50 cm, in einem Beispiel zwischen 20 cm und 30 cm
aufweisen. Aus der Abführkammer 204 führt ein Abführ-
rohr 404 aus dem Reaktorgehäuse 200A hinaus.
[0088] Die Abführkammer 204 weist in der oberen und
der unteren Zwischenwand 204A, 204B Öffnungen auf,
in denen die oberen Enden der Heizelemente 110 ange-
ordnet sind. Die Einlassöffnungen 302A der Innenrohre
302 sind mit der Brennkammer 202 in Fluidverbindung,
um ein erhitztes Wärmeträgermedium in die Innenrohre
302 einzuleiten, zum Beispiel so, dass ein bei Verbren-
nung eines Brennstoffs (zum Beispiel eines gasförmigen
Brennstoffs wie Pyrolysegas) in der Brennkammer 202
entstehendes heißes Rauchgas als Wärmeträgermedi-
um in die Innenrohre 302 eingeleitet werden kann. Zur
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Halterung der Innenrohre 302 ist der umlaufende Kragen
310 jeweils auf einem Gegenstück, nämlich einen um-
laufenden ringförmigen Vorsprung um die entsprechen-
de Öffnung in der Zwischenwand 204A aufgelegt. Der
Kragen 310 ist wie in Fig. 3 zu sehen nach unten abge-
winkelt, so dass die Innenrohre 302 in der Zwischenwand
204A eingehängt werden können. Zwischen dem Kragen
310 und dem ringförmigen Vorsprung ist eine Dichtung
406, zum Beispiel eine Stopfbuchsdichtung, angeordnet.
Diese kann dazu eingerichtet sein, das Austreten des
Wärmeträgermediums von der Brennkammer 202 in die
Abführkammer 204 und umgekehrt zu verhindern. Vor-
zugsweise sind die Innenrohre 302 nicht an der Zwi-
schenwand 204A befestigt, sondern lediglich aufgelegt
bzw. eingehängt, so dass die Innenrohre 302 ohne wei-
teres entnommen werden können.
[0089] Die Außenrohre 304 sind an der unteren Zwi-
schenwand 204B befestigt, so dass der Zwischenraum
308 über die Auslassöffnung 304A mit der Abführkam-
mer 204 in Fluidverbindung stehen. Die Außenrohre 304
können zum Beispiel mit der Zwischenwand 204B ver-
schweißt sein. Um die Reaktorkammer 202 gegenüber
der Abführkammer 204 abzudichten, ist die Schweißver-
bindung (z.B. Schweißnaht) 408 vorzugsweise gasdicht
ausgebildet, zum Beispiel um das Austreten von bei der
thermochemischen Behandlung entstehenden gasförmi-
gen Bestandteilen aus der Reaktorkammer 202 in die
Abführkammer 204 zu verhindern. Über die Abführkam-
mer 204 und das Abführrohr 404 kann das Wärmeträ-
germedium nach Durchlaufen der Heizelemente 110 aus
dem Reaktorgehäuse 200A geleitet werden. Das Wär-
meträgermedium kann in einigen Beispielen anschlie-
ßend wieder der Brennkammer 202 zugeführt werden,
zum Beispiel um das Wärmeträgermedium erneut zu er-
hitzen und in die Heizelemente 110 einzuleiten. Alternativ
oder zusätzlich kann das Wärmeträgermedium auch
zum Vorwärmen eines anderen Mediums, insbesondere
eines Wärmeträgermediums oder eines Brennstoffs, ver-
wendet werden.
[0090] Die Brennkammer 202 ist dazu eingerichtet, ei-
nen Brennstoff, insbesondere einen gasförmigen Brenn-
stoff wie Pyrolysegas, darin zu verbrennen. Im Beispiel
der Fig. 2a, 2b weist die Brennkammer 202 eine einzige
Kammer (Brennraum) auf, in der der Brennstoff ver-
brannt wird. Diese Kammer ist zugleich mit den Innen-
rohren 302 in Fluidverbindung, so dass bei der Verbren-
nung entstehendes heißes Rauchgas als Wärmeträger-
medium in die Heizelemente 110 eingeleitet werden
kann. In anderen Beispielen kann ein Wärmeträgerme-
dium verwendet werden, welches getrennt vom Brenn-
raum geführt wird. Die Brennkammer 202 kann zum Bei-
spiel einen Wärmetauscher aufweisen, der dazu einge-
richtet ist, Wärme aus dem Brennraum auf das Wärme-
trägermedium zu übertragen, ehe dieses in die Innen-
rohre 302 eingeleitet wird.
[0091] Fig. 5 zeigt den ersten/oberen Bereich 102-I der
Reaktorkammer 102 der Reaktorvorrichtung 200 gemäß
einem Beispiel in Draufsicht. Die Heizelemente 110 sind

in der Reaktorkammer 102 in mehreren parallelen Rei-
hen angeordnet. Die Anordnung der Heizelemente 110
ist in die Form der Reaktorkammer 102 eingepasst, so
dass die Heizelemente 110 im Wesentlichen die gesamte
Querschnittsfläche der Reaktorkammer 102 ausfüllen.
Die Heizelemente 110 sind voneinander beabstandet an-
geordnet, so dass zwischen den Heizelementen 110 Zwi-
schenräume 112 verbleiben. Diese Zwischenräume 112
bilden das eigentliche Reaktionsvolumen der Reaktor-
kammer, um das Ausgangsmaterial aufzunehmen und
die thermochemische Behandlung durchzuführen. Die
Zwischenräume 112 sind so ausgebildet, dass sie die
Heizelemente 110 seitlich vollständig umgeben. Wird die
Reaktorkammer 102 vollständig mit zu behandelndem
gefüllt, sind die Heizelemente 110 somit auf allen Seiten
von zu behandelndem Material umgeben.
[0092] Die Abstände zwischen benachbarten Heizele-
menten 110 können beispielsweise zwischen 2 cm und
40 cm, in manchen Beispielen zwischen 5 cm und 30
cm, in einem Beispiel zwischen 10 cm und 20 cm betra-
gen. Der Abstand zwischen benachbarten Heizelemen-
ten 110 derselben Reihe kann kleiner sein als der Ab-
stand zwischen benachbarten Reihen. Der Abstand zwi-
schen den äußersten Heizelementen 110 und der Innen-
wand (innere Seitenwand) der Reaktorkammer 102 kann
zum Beispiel zwischen ebenfalls zwischen 2 cm und 40
cm, in manchen Beispielen zwischen 2 cm und 20 cm,
in einem Beispiel zwischen 5 cm und 15 cm betragen.
Der Abstand zwischen den äußersten Heizelementen
110 und der Innenwand (innere Seitenwand) der Reak-
torkammer 102 kann kleiner als der Abstand zwischen
benachbarten Heizelementen 110 sein, zum Beispiel
kleiner als der Abstand zwischen benachbarten Reihen
von Heizelementen 110 und/oder kleiner als der Abstand
zwischen benachbarten Heizelementen 110 derselben
Reihe.
[0093] Die Reaktorkammer 102 weist eine Vielzahl von
Zuführöffnungen 104 auf, die beispielsweise als Flansch
ausgebildet sein können. Die Vorrichtung 200 weist eine
Zuführvorrichtung 220 zum Zuführen von Ausgangsma-
terial durch die Zuführöffnungen 104 auf. Die Zuführvor-
richtung 220 kann wie in Fig. 2b gezeigt eine oder meh-
rere Kammern 222 zum Aufnehmen von Ausgangsma-
terial aufweisen. Die Kammern 222 sind über eine oder
mehrere Schleusen 224 miteinander verbunden. Die
Schleusen 224 können ein Stellglied wie zum Beispiel
einen Schieber oder eine Klappe aufweisen, um die be-
treffende Schleuße 224 zu schließen. Die Zuführvorrich-
tung 220 kann ferner einen Materialkasten 226 zum Be-
reitstellen von Ausgangsmaterial aufweisen, der mit den
Kammern 222 über eine Zuleitung wie zum Beispiel ein
Rohr verbunden sein kann.
[0094] Die Zuführvorrichtung 220 weist eine Vielzahl
von Fördervorrichtungen 228 auf, die jeweils dazu ein-
gerichtet sind, Ausgangsmaterial von einer der Zuführ-
öffnungen 104 in die Zwischenräume 112 zwischen den
Heizelementen 110 zu transportieren. Im Beispiel der
Fig. 5 sind die Fördervorrichtungen 228 als Förderschne-
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cken 228 ausgebildet. Die Förderschnecken 228 erstre-
cken sich jeweils von dem Materialkasten 226 durch die
jeweilige Zuführöffnung 104 in die Zwischenräume 112,
zum Beispiel bis zu einer gegenüberliegenden Seiten-
wand der Reaktorkammer 102. Die Förderschnecken
228 können jeweils durch einen Motor 230 angetrieben
werden, um Ausgangsmaterial aus dem Materialkasten
226 in den oberen Bereich 102-I der Reaktorkammer 102
zu transportieren.
[0095] In manchen Ausgestaltungen kann die Zuführ-
vorrichtung 220 Sensoren 232 aufweisen, die dazu ein-
gerichtet sein, die Menge an zu behandelndem Material
(bzw. Material im Allgemeinen) in der Reaktorkammer
102 zu bestimmen, zum Beispiel um die Zufuhr von Aus-
gangsmaterial zu steuern. Im Beispiel der Fig. 5 sind die
Sensoren 232 an dem von den Zuführöffnungen 104 ab-
gewandten Ende der Förderschnecken 228 angeordnet.
Die Sensoren 232 sind dazu eingerichtet zu erkennen,
ob Material (zum Beispiel Ausgangsmaterial oder zu be-
handelndes Material) an diesen (distalen) Ende der För-
derschnecken 228 ankommt. Dies kann darauf hindeu-
ten, dass die Reaktorkammer 102 vollständig oder im
Wesentlichen vollständig mit Material gefüllt ist. Die Zu-
führvorrichtung 220 kann dazu eingerichtet sein, Aus-
gangsmaterial zuzuführen, bis Material am distalen Ende
der Förderschnecken 228 ankommt, zum Beispiel bis ei-
ner oder mehrere der Sensoren 232 melden, dass Ma-
terial am betreffenden Sensor detektiert wird. Daraufhin
kann die Zuführvorrichtung 220, zum Beispiel mittels der
Schleuße(n) 224 die Zufuhr von Ausgangsmaterial un-
terbrechen, beispielsweise bis einer oder mehrere der
Sensoren 232 melden, dass kein Material mehr am be-
treffenden Sensor detektiert wird. Die Sensoren 232 kön-
nen beispielsweise als Drehflügelsensoren ausgebildet
sein.
[0096] Fig. 6 zeigt den zweiten/unteren Bereich 102-II
der Reaktorkammer 102 der Reaktorvorrichtung 200 ge-
mäß einem Beispiel in Draufsicht. Im unteren Bereich
102-II der Reaktorkammer 102, zum Beispiel wie in Fig.
2a, 2b gezeigt oberhalb der Entnahmeöffnung 106 bzw.
oberhalb des Bodens der Reaktorkammer 102 ist eine
Führungsvorrichtung 602 angeordnet, um die unteren
Enden der Heizelemente 110 seitlich zu führen. Der
Übersichtlichkeit halber ist von der Führungsvorrichtung
602 in Fig. 6 lediglich ein Teil im linken Bereich der Re-
aktorkammer 102 gezeigt, wohingegen von den Heize-
lementen 110 lediglich diejenigen im mittleren und rech-
ten Bereich der Reaktorkammer 102 gezeigt sind. Die
Führungsvorrichtung 602 kann sich aber wie aus Fig. 2a,
2b ersichtlich über die gesamte Breite der Reaktorkam-
mer 102 erstrecken.
[0097] Die Führungsvorrichtung 602 kann eine Viel-
zahl von Öffnungen aufweisen, die jeweils dazu einge-
richtet sind, das untere Ende eines Heizelements, zum
Beispiel das Führungselement 312, aufzunehmen. Die
Führungsvorrichtung 602 kann zum Beispiel wie in Fig.
6 dargestellt als Gitter ausgebildet sein, wobei die Um-
randungen der Öffnungen beispielsweise durch Quer-

streben miteinander verbunden sein können. Die Öffnun-
gen können dazu eingerichtet sein, eine seitliche Bewe-
gung der Heizelemente 110 zu verhindern oder zu be-
grenzen.
[0098] Gleichzeitig kann die Führungsvorrichtung 602
aber dazu eingerichtet sein, eine ungehinderte thermi-
sche Ausdehnung der Heizelemente 110 in Längsrich-
tung (z-Richtung) zu ermöglichen. Beispielsweise kön-
nen die Heizelemente 110 bzw. die Führungselemente
312 frei schwebend oder beweglich gelagert in der je-
weiligen Öffnung angeordnet sein, so dass sich das Hei-
zelement 110 bzw. das Führungselement 312 zumindest
in Längsrichtung relativ zu der Öffnung frei bewegen
kann. Alternativ oder zusätzlich kann die Führungsvor-
richtung 602 als Ganze frei beweglich sein, zum Beispiel
frei schwebend oder beweglich gelagert in der Reaktor-
kammer 102 angeordnet sein oder gehalten werden. In
diesem Fall können die Heizelemente 110 bzw. das Füh-
rungselement 312 starr mit der Führungsvorrichtung
602, z.B. den Öffnungen, verbunden sein. Beispielswei-
se können die Führungselemente 312 an der Führungs-
vorrichtung 602 befestigt sein oder umgekehrt. Die Füh-
rungsvorrichtung 602 kann dazu eingerichtet sein, mit
einer Seitenwand der Reaktorkammer 102 in Kontakt zu
kommen (oder zu sein), um eine seitliche Bewegung der
Heizelement 110 zu verhindern oder zu begrenzen.
[0099] In manchen Ausgestaltungen kann zusätzlich
zu den Heizelementen 110 ein Strukturelement 604 in
der Reaktorkammer 102 angeordnet sein, zum Beispiel
im Zentrum der Reaktorkammer 102. Das Strukturele-
ment 604 kann zum Beispiel als Halterung für die Füh-
rungsvorrichtung 602 und/oder als Verdrängungsele-
ment dienen. Das Strukturelement 604 kann beispielwei-
se als Rohr ausgestaltet sein. Das Strukturelement 604
kann an seinem unteren Ende ein Haltemittel aufweisen,
welches dazu eingerichtet ist, die Führungsvorrichtung
602 zu halten. Beispielsweise kann das Strukturelement
604 als Aufhängung für die Führungsvorrichtung 602.
Hierzu kann das Strukturelement 604 zum Beispiel ein
Haltemittel aufweisen, in das die Führungsvorrichtung
602 eingehängt werden kann. Alternativ oder zusätzlich
können auch die Heizelemente 110 als Halterung oder
Aufhängung für die Führungsvorrichtung dienen.
[0100] Fig. 7a, 7b und 7c zeigen die Entnahmevorrich-
tung 208 der Vorrichtung 200 gemäß einem Beispiel. In
Fig. 7a ist die Entnahmevorrichtung 208 in Draufsicht
gezeigt, in Fig. 7b in einer Seitenansicht und in Fig. 7c
in einer perspektivischen Ansicht. Die Entnahmevorrich-
tung 208 ist wie in Fig. 2a, 2b gezeigt in oder benachbart
zu der Entnahmeöffnung 106 angeordnet. Die Entnah-
mevorrichtung 208 ist dazu eingerichtet, feste Bestand-
teile des thermochemisch behandelten Materials vom
Boden der Reaktorkammer 102 zu entnehmen und der
Separationsvorrichtung 206 zuzuführen.
[0101] Die Entnahmevorrichtung 208 kann wie in Fig.
7a, 7b gezeigt beispielsweise als drehbar gelagertes Rad
oder Scheibe ausgebildet sein (oder ein solches/eine sol-
che umfassen), welches/welche durch den Motor 210
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antrieben bzw. gedreht werden kann. Das Rad bzw. die
Scheibe kann eine Vielzahl von Öffnungen 208A aufwei-
sen, durch die sowohl feste als auch gasförmige Be-
standteile aus der Reaktorkammer 102 in die Separati-
onskammer 206A fallen bzw. entweichen können. Das
Rad bzw. die Scheibe können als Abräumvorrichtung
ausgebildet sein und dazu eingerichtet sein, thermoche-
misch behandeltes Material derart abzutragen und/oder
abzuräumen (z.B. zu entfernen und/oder wegzubewe-
gen), dass weiteres thermochemisch behandeltes Mate-
rial in die und/oder durch die Entnahmeöffnung 106 nach-
kommen (z.B. nachsacken oder nachfließen) kann. Im
Beispiel der Fig. 7a-7c weist die Entnahmevorrichtung
208 (z.B. das Rad bzw. die Scheibe) eine Vielzahl von
Blättern oder Schaufeln 208B auf, die in Umfangsrich-
tung miteinander überlappen und in axialer Richtung
durch Öffnungen 208A in Form von Spalten voneinander
beabstandet sind. Die Blätter 208B können dazu einge-
richtet sein, in der Reaktorkammer 102 befindliches fes-
tes Material abzutragen (zum Beispiel abzutrennen oder
abzuschneiden), wenn die Entnahmevorrichtung 208 ge-
dreht wird. Hierzu können die Blätter 208B an ihren obe-
ren, zu den Spalten 208B benachbarten Enden eine
scharfe Kante oder Klinge aufweisen. Das abgetrennte
oder abgeschnittene Material kann anschließend durch
die Spalte 208B in die Separationskammer 206A fallen
oder befördert werden. Dadurch kann in der Reaktor-
kammer 102 verbleibendes Material nach unten nachrut-
schen und sich so von erstem Bereich 102-I in den zwei-
ten Bereich 102-II bewegen. Die Form der Blätter 208B,
insbesondere die Ausdehnung und/oder die Steigung
bzw. der Neigungswinkel der Blätter 208B in Umfangs-
richtung, kann so angepasst sein, dass die Entnahme-
rate der festen Bestandteile des thermochemisch behan-
delten Materials über die Entnahmeöffnung 106 im We-
sentlichen gleich ist (zum Beispiel um weniger als 620%,
in einem Beispiel um weniger als 610% variiert). Somit
kann zum Beispiel eine im Wesentlichen gleiche
Fließgeschwindigkeit des zu behandelnden Materials in
den Zwischenräumen 112 zwischen den Heizelementen
110 erreicht werden. Beispielsweise kann die Ausdeh-
nung und/oder die Steigung bzw. der Neigungswinkel
der Blätter 208B in Umfangsrichtung als Funktion des
Radius variieren, d.h. sich in radialer Richtung von innen
nach außen verändern.
[0102] Die Vorrichtung 200 kann dazu eingerichtet
sein, mittels der Entnahmevorrichtung 208 kontinuierlich
Material aus der Reaktorkammer zu entnehmen, zum
Beispiel indem das Rad/die Scheibe kontinuierlich ge-
dreht wird. Alternativ oder zusätzlich kann die Vorrich-
tung 200 auch dazu eingerichtet sein, Material schritt-
bzw. stückweise aus der Reaktorkammer zu entnehmen,
beispielsweise indem das Rad/die Scheibe in bestimm-
ten, z.B. regelmäßigen Abständen, gedreht wird, zum
Beispiel jeweils um einen bestimmten Drehwinkel.
[0103] Fig. 8 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens 800 zur Herstellung eines Pyrolyseprodukts gemäß
einem Beispiel. Das Verfahren 800 kann mit einer Reak-

torvorrichtung nach einem der hierin beschriebenen Bei-
spiele ausführt werden, zum Beispiel der Vorrichtung 100
aus Fig. 1a, 1b oder der Vorrichtung 200 aus Fig. 2a, 2b.
Letztere wird im Folgenden zur beispielhaften Illustration
des Verfahrens 800 herangezogen. Die Ausführung des
Verfahrens 800 ist nicht auf die durch das Flussdia-
gramm in Fig. 8 angedeutete Abfolge beschränkt. Soweit
technisch möglich können die Schritte des Verfahrens
800 in einer beliebigen Reihenfolge ausgeführt werden
und insbesondere auch zumindest teilweise gleichzeitig.
Beispielsweise können die Schritte 802, 804 und 806 zu-
mindest teilweise gleichzeitig ausgeführt werden.
[0104] Das Verfahren 800 kann dazu verwendet wer-
den, aus einem kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterial
ein Pyrolyseprodukt, insbesondere ein veredeltes oder
reformierte Pyrolyseprodukt (z.B. ein Pyrolyseprodukt
mit einer erhöhten Qualität und/oder einem erhöhten
Brennwert) herzustellen. Das Pyrolyseprodukt kann bei-
spielsweise ein Pyrolyseöl, insbesondere ein veredeltes
oder reformiertes Pyrolyseöl sein. Alternativ oder zusätz-
lich kann das Pyrolyseprodukt auch andere Bestandteile
wie zum Beispiel Pyrolysekoks und/oder Pyrolysegas
umfassen oder diese können als Nebenprodukte des
Verfahrens 800 entstehen.
[0105] In Schritt 802 wird das kohlenstoffhaltige Aus-
gangsmaterial durch die Zuführöffnungen 104 in den ers-
ten/oberen Bereich 102-I der Reaktorkammer 102 zuge-
führt, beispielsweise mittels der Zuführvorrichtung 220.
Das kohlenstoffhaltige Ausgangsmaterial kann insbe-
sondere in biogenes Material sein (d.h. zumindest teil-
weise biologischen Ursprungs sein), zum Beispiel Klär-
schlamm und/oder Biomasse. Das Ausgangsmaterial
kann in stückiger Form zugeführt werden, zum Beispiel
als Granulat und/oder Pellets. Die Stückgröße des Gra-
nulats bzw. der Pellets kann beispielsweise zwischen 3
mm und 10 mm betragen. Das Ausgangsmaterial kann
beim Zuführen in die Reaktorkammer 102 eine Tempe-
ratur von weniger als 100°C, beispielsweise Raumtem-
peratur haben. Das Ausgangsmaterial kann in dem Ma-
terialkasten 226 bereitgestellt werden, zum Beispiel aus
der/den Kammer(n) 222, und kann mittels der Förder-
schnecken 228 durch die Zuführöffnungen 104 in den
oberen Bereich 102-I transportiert werden.
[0106] In Schritt 804 wird das Ausgangsmaterial in der
Reaktorkammer 102 thermochemisch behandelt, um
das Pyrolyseprodukt herzustellen. Hierzu wird das Aus-
gangsmaterial mittels der Heizelemente 110 auf eine für
die Durchführung der thermochemischen Behandlung
geeignete Temperatur erhitzt. Im Beispiel der Vorrich-
tung 200 kann hierzu in der Brennkammer 202 ein Brenn-
stoff verbrannt werden und das dabei entstehende
Rauchgas durch die Einlassöffnungen 302 in die Heize-
lemente 110 eingeleitet werden, um diese zu erhitzen.
Der Brennstoff kann zum Beispiel ein gasförmiger Brenn-
stoff wie beispielsweise Erdgas sein. Vorzugsweise um-
fasst der Brennstoff ein zum Beispiel mittels des Verfah-
rens 800 hergestelltes Pyrolyseprodukt (z.B. Pyrolyse-
gas). In einem Beispiel kann der Brennstoff vollständig
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aus einem oder mehreren mittels des Verfahrens 800
hergestellten Pyrolyseprodukten, insbesondere Pyroly-
segas, bestehen. Somit kann das Verfahren 800 voll-
ständig oder im Wesentlichen selbsterhaltend betrieben
werden. Der Brennstoff kann beispielsweise mittels der
Separationsvorrichtung 206 gewonnen und von dieser
der Brennkammer 202 zugeführt werden.
[0107] Während der thermochemischen Behandlung
bewegt sich das Ausgangsmaterial von dem ersten Be-
reich 102-I der Reaktorkammer 102 in den zweiten Be-
reich 102-II. Im Beispiel der Vorrichtung 200 kann hierzu
mittels der Entnahmevorrichtung 208 bereits thermoche-
misch behandeltes Material am Boden der Reaktorkam-
mer 102 entnommen werden, zum Beispiel als Teil des
unten beschriebenen Schritts 806. Das darüber befind-
liche Ausgangsmaterial kann aufgrund der Gravitation in
der Reaktorkammer 102 nach unten sacken oder rut-
schen und sich so während der thermochemischen Be-
handlung sukzessive von oben nach unten durch die Re-
aktorkammer 102 bewegen. Die Entnahmerate (z.B. die
Entnahmemenge und/oder Entnahmehäufigkeit) kann
so gewählt werden, dass die Verweildauer des Materials
in der Reaktorkammer 102 für die durchzuführende Be-
handlung geeignet ist. Die Verweildauer kann zum Bei-
spiel zwischen 1 Stunde und 5 Stunden, in einem Beispiel
zwischen 2 Stunden und 3 Stunden betragen. Die Mate-
rialdurchsatz durch die Reaktorvorrichtung 200 (zum
Beispiel die Zuführrate von Ausgangsmaterial und/oder
die Entnahmerate von thermochemisch behandeltem
Material) kann zum Beispiel zwischen 100 kg/Stunde und
50 t/Stunde, in einem Beispiel zwischen 1 t/Stunde und
10 t/Stunde betragen.
[0108] Die Temperatur der Heizelemente 110
und/oder der Temperaturverlauf entlang der Heizele-
mente 110 können so gewählt werden, dass das Material
eine für die durchzuführende thermochemischen Be-
handlung geeignete Temperaturkurve durchläuft, wäh-
rend es sich von oben nach unten durch die Reaktor-
kammer 102 bewegt. Dies kann zum einen durch eine
geeignete Ausgestaltung und/oder Anordnung der Hei-
zelemente 110 erreichen werden, beispielsweise durch
eine geeignete Wahl der Abmessungen der Heizelemen-
te 110 (z.B. ihrer Länge und/oder ihres Durchmessers),
des Abstands zwischen den Heizelementen 110
und/oder zwischen den Heizelementen und der Seiten-
wand der Reaktorkammer 102 und/oder durch das Vor-
sehen von Strömungsführungsmitteln in den Heizele-
menten 110. Alternativ oder zusätzlich kann dies erreicht
werden, indem eine Temperatur und/oder eine Durch-
flussrate des Wärmeträgermediums (z.B. des Rauchga-
ses aus der Brennkammer 202) geeignet gewählt wird.
Die Rauchgastemperatur kann beispielsweise durch die
der Brennkammer 202 zugeführte Luftmenge und/oder
Brennstoffmenge beeinflusst werden. Die Temperatur
des in die Heizelemente 110 eingeleiteten Wärmeträger-
mediums (z.B. an der Einlassöffnung 302A) kann zum
Beispiel zwischen 500°C und 1200°C, in manchen Bei-
spielen zwischen 650°C und 1000°C, in manchen Bei-

spielen zwischen 750°C und 900°C, in einem Beispiel
zwischen 830°C und 870°C betragen. Die Durchflussge-
schwindigkeit des Wärmeträgermediums durch die Hei-
zelemente 110, z.B. im Innenrohr 302 und/oder im Au-
ßenrohr 304, kann zum Beispiel zwischen 2 m/s und 20
m/s, in einem Beispiel zwischen 5 m/s und 15 m/s betra-
gen. Die Temperatur des aus den Heizelemente 110 aus-
tretenden Wärmeträgermediums (z.B. an der Austritts-
öffnung 304A) kann zum Beispiel zwischen 250°C und
650°C, in manchen Beispielen zwischen 350°C und
600°C, in manchen Beispielen zwischen 400°C und
550°C, in einem Beispiel zwischen 430°C und 470°C be-
tragen.
[0109] Das Ausgangsmaterial kann noch nicht (oder
auch noch nicht vollständig) pyrolysiertes Material sein,
zum Beispiel im Wesentlichen unbehandelter Klär-
schlamm und/oder Biomasse. Das thermochemische
Behandeln in Schritt 804 kann zunächst ein Pyrolysieren
des Ausgangsmaterials in Schritt 804A und anschlie-
ßend ein Nachbehandeln des pyrolysierten Materials in
Schritt 804B umfassen. Beide Schritte (d.h. das Pyroly-
sieren und das Nachbehandeln) erfolgen während das
Material sich durch die Reaktorkammer 102 nach unten
bewegt. Das Pyrolysieren und das Nachbehandeln kön-
nen im Wesentlichen kontinuierlich (d.h. ohne eindeutige
Trennung) ineinander übergehen bzw. zu einem durch-
gängigen Umwandlungsprozess verschmelzen. Die
thermochemische Behandlung kann unter vollständigen
Ausschluss oder im Wesentlichen unter Ausschluss von
Sauerstoff erfolgen.
[0110] Um das Ausgangsmaterial zu pyrolysieren, wird
das Ausgangsmaterial zunächst im ersten/oberen Be-
reich 102-I mittels der Heizelemente 110 auf eine Pyro-
lysetemperatur erhitzt, d.h. auf eine (erste) Temperatur,
die für eine teilweise oder vollständige pyrolytische Zer-
setzung des Ausgangsmaterial geeignet ist. Abhängig
vom verwendeten Ausgangsmaterial kann die Pyrolyse-
temperatur zum Beispiel zwischen 350°C und 550°C, in
einem Beispiel zwischen 400°C und 500°C betragen. Um
das Ausgangsmaterial auf die Pyrolysetemperatur zu er-
hitzen, können die Heizelemente 110 im oberen Bereich
102-I auf eine (erste) Heizelement-Temperatur erhitzt
werden, die größer oder gleich der Pyrolysetemperatur
ist. Die erste Heizelement-Temperatur kann zum Bei-
spiel zwischen 400°C und 600°C, in einem Beispiel zwi-
schen 450°C und 550°C betragen. Die erste Heizele-
ment-Temperatur kann beispielsweise die Temperatur
der Außenwand des Außenrohres 304 im ersten Bereich
102-I sein.
[0111] Für die Nachbehandlung des (teilweise oder
vollständig) pyrolysierten Materials in Schritt 804B wird
das Material im zweiten Bereich 102-II der Reaktorkam-
mer 102 mittels der Heizelemente 110 auf eine Nachbe-
handlungstemperatur erhitzt, welche im Allgemeinen hö-
her als die Pyrolysetemperatur ist. Die Nachbehandlung
kann beispielsweise dazu dienen, dass pyrolysierte Ma-
terial, insbesondere ein oder mehrere darin enthaltene
Pyrolyseprodukte, zu veredeln oder zu reformieren, zum
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Beispiel um deren chemische Zusammensetzung (z.B.
Kettenlänge und/oder Anteile von chemischen Elemen-
ten wie Kohlenstoff, Sauerstoff und/oder Wasserstoff),
Qualität und/oder Brennwert zu verändern. Abhängig
vom verwendeten Ausgangsmaterial kann die Nachbe-
handlungstemperatur zum Beispiel zwischen 500°C und
750°C, in einem Beispiel zwischen 550°C und 700°C be-
tragen. Um das Material auf die Nachbehandlungstem-
peratur zu erhitzen, werden die Heizelemente 110 im un-
teren Bereich 102-II auf eine (zweite) Heizelement-Tem-
peratur erhitzt, die größer oder gleich der Nachbehand-
lungstemperatur ist. Die zweite Heizelement-Tempera-
tur kann zum Beispiel zwischen 550°C und 800°C, in
einem Beispiel zwischen 600°C und 750°C betragen. Die
zweite Heizelement-Temperatur kann beispielsweise die
Temperatur der Außenwand des Außenrohres 304 im
zweiten Bereich 102-II sein. In manchen Ausgestaltun-
gen kann die Nachbehandlung eine thermokatalytische
Nachbehandlung sein, wobei das zumindest teilweise
pyrolysierte Material in der Reaktorkammer 102, insbe-
sondere ein fester Bestandteil des zumindest teilweise
pyrolysierten Materials, als Katalysator dienen kann.
[0112] In machen Ausgestaltungen kann das thermo-
chemische Behandeln in Schritt 804 das Pyrolysieren in
Schritt 804A oder das Nachbehandeln in Schritt 804B
nicht umfassen. Beispielsweise kann das Ausgangsma-
terial bereits vor dem Zuführen in die Reaktorkammer
102 ganz oder teilweise pyrolysiert worden sein und das
thermochemische Behandeln in Schritt 804 lediglich die
Nachbehandlung in Schritt 804B umfassen. Hierzu kann
beispielsweise die Temperatur der Heizelemente 110
und/oder die Verweildauer des Materials entsprechend
angepasst werden. In manchen Beispielen können alter-
nativ oder zusätzlich auch die Heizelemente 110 entspre-
chend ausgestaltet sein, beispielsweise eine kürzere
Länge aufweisen.
[0113] Das Verfahren 800 kann ferner das Entnehmen
von thermochemisch behandeltem Material (z.B. des
nachbehandelten Materials) aus der Reaktorkammer
102 in Schritt 806 umfassen, beispielsweise mittels der
Entnahmevorrichtung 208. Durch kontinuierliches oder
schrittweises bzw. wiederholtes Entnehmen des thermo-
chemisch behandelten Materials kann das in der Reak-
torkammer 102 befindliche Material sukzessive von den
Zuführöffnungen 104 entlang der Heizelemente 110
durch die Reaktorkammer 102 zu der Entnahmeöffnung
106 bewegt werden. Wie oben erwähnt können zumin-
dest die Schritte 804 und 806 zumindest teilweise gleich-
zeitig ausgeführt werden. Beispielsweise kann während
der thermochemischen Behandlung in Schritt 804 konti-
nuierlich oder immer wieder thermochemisch behandel-
tes Material aus der Reaktorkammer 102 entnommen
werden, um das zu behandelnde Material während der
thermochemischen Behandlung zu bewegen. Zudem
kann gleichzeitig in Schritt 802 neues Ausgangsmaterial
der Reaktorkammer 102 zugeführt werden, zum Beispiel
ebenfalls kontinuierlich oder schrittweise.
[0114] Schritt 806 kann außerdem das Separieren von

Bestandteilen des thermochemisch behandelten Mate-
rials umfassen, beispielsweise mittels der Separations-
vorrichtung 206. Das Material kann zum Beispiel in feste
und gasförmige Bestandteile getrennt werden, in man-
chen Beispielen in feste, kondensierbare/flüssige und
nicht-kondensierbare/gasartige Bestandteile. Einer oder
mehrere dieser Bestandteile kann/können das herzustel-
lende Pyrolyseprodukt sein. Dieses kann in manchen
Ausgestaltungen weiteren Nachbehandlungsprozesses,
zum Beispiel Rafinationsprozessen unterzogen werden.
Schritt 806 kann ferner das Separieren oder Gewinnen
von Brennstoff für die Brennkammer 202 aus dem ther-
mochemisch behandelten Material umfassen. Beispiels-
weise kann ein nicht-kondensierbares Pyrolysegas mit-
tels der Separationsvorrichtung 206 von anderen Be-
standteilen des thermochemisch behandelten Materials
getrennt werden und in die Brennkammer 202 eingeleitet
werden.
[0115] Fig. 9a und 9b zeigen eine Entnahmevorrich-
tung 208 der Reaktorvorrichtung 200 aus Fig. 2a, 2b ge-
mäß einem weiteren Beispiel. Ähnlich der Entnahmevor-
richtung aus Fig. 7a-7c ist die Entnahmevorrichtung 208
in oder benachbart zu der Entnahmeöffnung 106 ange-
ordnet und dazu eingerichtet, thermochemisch behan-
deltes Material 108B (insbesondere feste Bestandteile
davon) durch die Entnahmeöffnung 106 aus der Reak-
torkammer 102 zu entnehmen und der Separationsvor-
richtung 206 zuzuführen.
[0116] Die Entnahmevorrichtung 208 umfasst eine
Auflage 902 für das thermochemisch behandelte Mate-
rial 108B, die in oder unterhalb der Entnahmeöffnung
106 angeordnet ist. Die Auflage 902 weist eine oder meh-
rere Öffnungen 904 auf, durch die feste Bestandteile des
thermochemisch behandelten Materials in die Separati-
onsvorrichtung 206 gelangen (z.B. fallen) können. Im
Beispiel der Fig. 9a, 9b ist die Auflage 902 als eine Viel-
zahl von Querverbindungen oder Querstreben ausgebil-
det, die sich jeweils in horizontaler Richtung (z.B. entlang
der y-Richtung in Fig. 9b) durch das Reaktorgehäuse
(z.B. durch die Entnahmeöffnung 106 oder die Separa-
tionskammer 206A) hindurch erstrecken. Die Querstre-
ben sind durch spaltförmige Öffnungen 904 voneinander
getrennt. Die Auflage 902 (z.B. die Querstreben) kann
ein Füllmaterial aufweisen, welches beispielsweise dazu
dienen kann, ein Verziehen der Auflage 902 bei Erwär-
mung zu vermeiden oder zu verringern und/oder ein Auf-
wärmen der Auflage 902 zu verlangsamen. In einem Bei-
spiel ist die Auflage 902 (z.B. die Querstreben) im Inneren
mit Beton, insbesondere Dämm- oder Isolierbeton, aus-
gegossen.
[0117] Oberhalb der Auflage 902 kann eine Material-
führungsvorrichtung 906 angeordnet sein, die dazu ein-
gerichtet ist, feste Bestandteile des thermochemisch be-
handelten Materials 108B auf die Auflage 902 zu führen
oder zu lenken. Hierzu kann die Materialführungsvorrich-
tung 906 beispielweise eine oder mehrere geneigte Flä-
chen aufweisen. Im Beispiel der Fig. 9a begrenzt oder
bildet die Materialführungsvorrichtung eine Vielzahl sich
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nach unten hin verjüngender Öffnungen (die z.B. wie in
Fig. 9a gezeigt in der x-z-Ebene einen dreieckigen oder
trichterförmigen Querschnitt haben können). Die Öffnun-
gen sind jeweils oberhalb einer der Querstreben der Auf-
lage 902 angeordnet. Feste Bestandteile des thermoche-
misch behandelten Materials 108B können in diesen Öff-
nungen wie in Fig. 9a gezeigt eine auf den Querstreben
aufliegende Schüttung bilden, wobei in Fig. 9a der ein-
facheren Darstellung wegen das thermochemisch be-
handelte Material 108B nur in einer der Öffnungen ge-
zeigt ist.
[0118] Die Entnahmevorrichtung 208 weist ferner eine
Abräumvorrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, auf der
Auflage 902 aufliegendes thermochemisch behandeltes
Material abzutragen und/oder abzuräumen. Die Abräum-
vorrichtung kann beispielsweise dazu eingerichtet sein,
auf der Auflage 902 aufliegendes Material (z.B. Material
im Zwischenraum zwischen der Auflage 902 und der Ma-
terialführungsvorrichtung 906) in die Öffnungen 904 zu
bewegen (z.B. zu schieben), zum Beispiel so dass das
Material in die Separationsvorrichtung 206 fällt.
[0119] Im Beispiel der Fig. 9a, 9b weist die Abräum-
vorrichtung eine Vielzahl von Abräumschiebern 908 auf,
die jeweils oberhalb (z.B. auf) einer der Querstreben an-
geordnet sind und entlang der x-Richtung beweglich
sind. Die Abräumvorrichtung weist ferner einen Antrieb
910 auf, der dazu eingerichtet ist, die Abräumschieber
908 entlang der x-Richtung hin und her zu bewegen (in
Fig. 9a, 9b durch die horizontalen Pfeile angedeutet), um
auf der entsprechenden Querstrebe aufliegendes Mate-
rial in die Öffnungen 904 zu schieben. Der Antrieb 910
kann hierzu beispielsweise eine Antriebswelle und einen
mit der Antriebswelle gekoppelten Exzenter aufweisen,
wobei der Exzenter dazu eingerichtet sein kann, die
Drehbewegung der Antriebswelle in eine Längsbewe-
gung der Abräumschieber 908 umzusetzen. In manchen
Ausgestaltungen können alle Abräumschieber 908 mit
der gleichen Geschwindigkeit bewegt werden, zum Bei-
spiel starr miteinander gekoppelt sein. Die Verwendung
linear beweglicher Abräumschieber wie in Fig. 9a, 9b
kann vorteilhaft sein, um eine möglichst gleichmäßige
Entnahme fester Bestandteile des thermochemisch be-
handelten Materials durch die Entnahmeöffnung 106 zu
erreichen. Die Entnahmerate kann durch Änderung der
Geschwindigkeit bzw. der Frequenz der Bewegung der
Abräumschieber 908 angepasst werden.
[0120] Fig. 10a und 10b zeigen eine Entnahmevorrich-
tung 208 der Reaktorvorrichtung 200 aus Fig. 2a, 2b ge-
mäß einem weiteren Beispiel. Die Entnahmevorrichtung
208 ist ähnlich der Entnahmevorrichtung aus Fig. 9a, 9b
ausgebildet und weist ebenfalls eine Auflage 902 mit Öff-
nungen 904, eine Materialführungsvorrichtung 906 und
eine Abräumvorrichtung auf. Im Beispiel der Fig. 10a,
10b ist die Abräumvorrichtung als ein drehbarer Ab-
räumschieber oder Abräumarm 912 ausgebildet. Der Ab-
räumarm 912 ist zwischen der Auflage 902 und der Ma-
terialführungsvorrichtung 906 angeordnet. Durch Dre-
hen des Abräumarms 912 (z.B. in einer horizontalen Ebe-

ne) kann auf der Auflage 902 aufliegendes Material in
die Öffnungen 904 geschoben werden. Die Entnahme-
rate kann durch Änderung der Drehzahl des Abräu-
marms 912 angepasst werden.
[0121] Die beschriebenen erfindungsgemäßen Aus-
führungsformen und die Figuren dienen nur zur rein bei-
spielhaften Illustration. Die Erfindung kann in ihrer Ge-
stalt variieren, ohne dass sich das zugrundeliegende
Funktionsprinzip ändert. Der Schutzumfang der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung und des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ergibt sich allein aus den folgenden An-
sprüchen.

LISTE DER BEZUGSZEICHEN

[0122]

100 - Reaktorvorrichtung
102 - Reaktorkammer
102-I - erster/oberer Bereich
102-II - zweiter/unterer Bereich
104 - Zuführöffnung
106 - Entnahmeöffnung
108A - Ausgangsmaterial
108B - thermochemisch behandeltes Material
110 - Heizelement
112 - Zwischenraum
200 - Reaktorvorrichtung
200A - Reaktorgehäuse
200B - Isolation
202 - Brennkammer
204 - Abführkammer
204A - obere Zwischenwand
204B - untere Zwischenwand
206 - Separationsvorrichtung
206A - Separationskammer
208 - Entnahmevorrichtung
208A - Öffnung
208B - Blatt/Schaufel
210 - Motor
212 - Förderschnecke
214 - Motor
216 - Austrittsrohr
218 - Sensor
220 - Zuführvorrichtung
222 - Kammer
224 - Schleuße
226 - Materialkasten
228 - Fördervorrichtung/Förderschecke
230 - Motor
232 - Sensor
302 - Innenrohr
302A - Eintrittsöffnung
304 - Außenrohr
304A - Austrittsöffnung
306 - Isolation
308 - Zwischenraum
310 - Halteelement/Kragen
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312 - Führungselement
402 - Isolation
404 - Abführrohr
406 - Dichtung
408 - Schweißverbindung/Schweißnaht
602 - Führungsvorrichtung
604 - Strukturelement
800 - Verfahren zur Herstellung eines Pyrolysepro-
dukts
802 - Zuführen von Ausgangsmaterial
804 - Thermochemisches Behandeln des Aus-
gangsmaterials
804A - Pyrolysieren des Ausgangsmaterials
804B - Nachbehandeln des pyrolysierten Materials
806 - Separieren von Bestandteilen des thermoche-
misch behandelten Materials
902 - Auflage
904 - Öffnung
906 - Materialführungsvorrichtung
908 - Abräumschieber
910 - Antrieb
912 - Abräumarm

Patentansprüche

1. Reaktorvorrichtung (100, 200) zur Herstellung eines
Pyrolyseprodukts mittels thermochemischer Be-
handlung eines kohlenstoffhaltigen Ausgangsmate-
rials (108A), wobei die Reaktorvorrichtung (100,
200) aufweist:

eine Reaktorkammer (102) mit einer oder meh-
reren Zuführöffnungen (104) zum Zuführen des
Ausgangsmaterials (108A) in einem ersten Be-
reich (102-I) der Reaktorkammer (102) und ei-
ner oder mehreren Entnahmeöffnungen (106)
zum Entnehmen von thermochemisch behan-
deltem Material (108B) in einem zweiten Be-
reich (102-II) der Reaktorkammer (102); und
einer Vielzahl von Heizelementen (110), die
voneinander beabstandet in der Reaktorkam-
mer (102) angeordnet sind und sich von dem
ersten Bereich (102-I) in den zweiten Bereich
(102-II) der Reaktorkammer (102) erstrecken,

wobei die Reaktorvorrichtung (100, 200) dazu ein-
gerichtet ist, das zu behandelnde Material im Laufe
der thermochemischen Behandlung von dem ersten
Bereich (102-I) der Reaktorkammer (102) entlang
der Heizelemente (110) in den zweiten Bereich (102-
II) zu bewegen und dabei mittels der Heizelemente
(110) im ersten Bereich (102-I) der Reaktorkammer
(102) befindliches zu behandelndes Material auf ei-
ne erste Temperatur zu erhitzen und gleichzeitig im
zweiten Bereich (102-II) der Reaktorkammer (102)
befindliches zu behandelndes Material auf eine
zweite Temperatur zu erhitzen, welche höher als die

erste Temperatur ist.

2. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 1, wo-
bei der erste Bereich (102-I) und der zweite Bereich
(102-II) der Reaktorkammer (102) nicht strukturell
oder baulich voneinander abgegrenzt sind, insbe-
sondere wobei die Reaktorkammer (102) im ersten
Bereich (102-I), zwischen dem ersten Bereich (102-
I) und dem zweiten Bereich (102-II) sowie im zweiten
Bereich (102-II) durchgängig die gleichen Abmes-
sungen senkrecht zur Bewegungsrichtung des zu
behandelnden Materials aufweist.

3. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 1 oder
2, wobei die Reaktorvorrichtung (100, 200) dazu ein-
gerichtet ist, ein erhitztes Wärmeträgermedium ent-
gegen der Bewegungsrichtung des zu behandeln-
den Materials durch die Heizelemente (110) zu lei-
ten.

4. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 3, wo-
bei jedes der Heizelemente (110) ein doppelwandi-
ges Rohr mit einem Innenrohr (302) und einem Au-
ßenrohr (304) aufweist, wobei das Innenrohr (302)
zumindest teilweise in dem Außenrohr (304) aufge-
nommen ist und sich zwischen dem Innenrohr (302)
und dem Außenrohr (304) ein Zwischenraum (308)
befindet, wobei das Innenrohr (302) an einem von
dem zweiten Bereich (102-II) der Reaktorkammer
(102) abgewandten ersten Ende des betreffenden
Heizelements (110) eine Einlassöffnung (302A) zur
Einleitung des erhitzten Wärmeträgermediums auf-
weist und der Zwischenraum (308) zwischen dem
Innenrohr (302) und dem Außenrohr (304) an einem
dem ersten Ende gegenüberliegenden zweiten En-
de des betreffenden Heizelements (110) mit dem In-
nenrohr (302) in Fluidverbindung steht, um das
durch das Innenrohr (302) eingeleitete Wärmeträ-
germedium durch den Zwischenraum (308) vom
zweiten Ende des betreffenden Heizelements (110)
in Richtung des ersten Endes des betreffenden Hei-
zelements (110) zurückzuleiten.

5. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 4, wo-
bei die Reaktorvorrichtung (100, 200) ferner eine Ab-
führkammer (204) zum Abführen des Wärmeträger-
mediums aufweist, die an einer dem ersten Bereich
(102-I) der Reaktorkammer (102) benachbarten Sei-
te der Reaktorkammer (102) angeordnet ist, wobei
die Zwischenräume (308) zwischen den Innenroh-
ren (302) und den Außenrohren (304) der Heizele-
mente (110) jeweils am ersten Ende des betreffen-
den Heizelements (110) mit der Abführkammer
(204) in Fluidverbindung stehen.

6. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 5, wo-
bei die Außenrohre (304) der Heizelemente (110)
jeweils an einer Wand (204B) zwischen der Reak-
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torkammer (102) und der Abführkammer (204) be-
festigt sind und die Innenrohre (302) der Heizele-
mente (110) sich jeweils durch die Abführkammer
(204) hindurch zu der betreffenden Einlassöffnung
(204A) erstrecken, wobei die Innenrohre (302) der
Heizelemente (110) vorzugsweise jeweils ein Halte-
element (310) aufweisen und mittels des Halteele-
ments (310) auf einer von der Reaktorkammer (110)
abgewandten Seite der Abführkammer (204) her-
ausnehmbar eingehängt und/oder aufgelegt sind.

7. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach einem der An-
sprüche 3 bis 6, wobei die Reaktorvorrichtung (100,
200) ferner eine Brennkammer (202) zur Erzeugung
des erhitzten Wärmeträgermediums aufweist, die
mit Einlassöffnungen der Heizelemente (110), ins-
besondere mit den Einlassöffnungen (302A) der In-
nenrohre (302) der Heizelemente (110), in Fluidver-
bindung steht, wobei die Abführkammer (204) vor-
zugsweise zwischen der Reaktorkammer (202) und
der Brennkammer (102) angeordnet ist.

8. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die von dem ersten
Bereich (102-I) der Reaktorkammer (102) abge-
wandten zweiten Enden der Heizelemente (110) je-
weils frei schwebend und/oder beweglich gelagert
in der Reaktorkammer (102) angeordnet sind, um
eine ungehinderte thermische Längsausdehnung
der Heizelemente (110) zu ermöglichen.

9. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der erste Bereich
(102-I) der Reaktorkammer (102) oberhalb des zwei-
ten Bereichs (102-II) der Reaktorkammer (102) an-
geordnet ist, so dass das zu behandelnde Material
sich zwischen den Heizelementen (110) zumindest
teilweise aufgrund der Gravitation von dem ersten
Bereich (102-I) in den zweiten Bereich (102-II) be-
wegen kann, wobei die Reaktorvorrichtung (100,
200) vorzugsweise dazu eingerichtet ist, thermoche-
misch behandeltes Material durch die eine oder die
mehreren Entnahmeöffnungen (106) aus der Reak-
torkammer (102) derart zu entnehmen, dass das zu
behandelnde Material sich zwischen den Heizele-
menten (110) zumindest teilweise aufgrund der Gra-
vitation von dem ersten Bereich (102-I) in den zwei-
ten Bereich (102-II) bewegt.

10. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Reaktorvorrich-
tung (100, 200) ferner eine oder mehrere Fördervor-
richtungen (228) aufweist, die jeweils dazu einge-
richtet sind, Ausgangsmaterial (108A) von einer der
einen oder der mehreren Zuführöffnungen (104) in
Zwischenräume (112) zwischen den Heizelementen
(110) in der Reaktorkammer (102) zu transportieren.

11. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei:

die zweite Temperatur zwischen 450°C und
950°C beträgt, um ein in dem zweiten Bereich
(102-I, 102-II) der Reaktorkammer (102) befind-
liches Pyrolyseprodukt nachzubehandeln;
und/oder
die erste Temperatur zwischen 200°C und
600°C beträgt, um in dem ersten Bereich (102-
I) der Reaktorkammer (102) befindliches Aus-
gangsmaterial (108A) zumindest teilweise zu
pyrolysieren; und /oder
die zweite Temperatur mindestens 50°C, vor-
zugsweise mindestens 100°C höher als die ers-
te Temperatur ist.

12. Reaktorvorrichtung (100, 200) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Reaktorvorrich-
tung (100, 200) ferner eine Separationsvorrichtung
(206) aufweist, die mit der einen oder den mehreren
Entnahmeöffnungen (106) verbunden ist und dazu
eingerichtet ist, feste und gasförmige Bestandteile
des thermochemisch behandelten Materials (108B)
voneinander zu trennen, wobei die Separationsvor-
richtung (206) vorzugsweise an einer dem zweiten
Bereich (102-II) der Reaktorkammer (102) benach-
barten Seite der Reaktorkammer (102) angeordnet
ist.

13. Verfahren (800) zur Herstellung eines Pyrolysepro-
dukts unter Verwendung einer Reaktorvorrichtung
(100, 200) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Verfahren (800) umfasst:

Zuführen eines kohlenstoffhaltigen Ausgangs-
materials (108A), insbesondere eines biogenen
Ausgangsmaterials, in den ersten Bereich (102-
I) der Reaktorkammer (102) durch die einen
oder die mehreren Zuführöffnungen (104); und
thermochemisches Behandeln des Ausgangs-
materials (108A) durch Erhitzen des Ausgangs-
materials (108A) mittels der Vielzahl von Heiz-
elementen (110), um das Pyrolyseprodukt her-
zustellen, wobei das Ausgangsmaterial (108A)
sich während des thermochemischen Behan-
delns von dem ersten Bereich (102-I) in den
zweiten Bereich (102-II) der Reaktorkammer
(102) bewegt.

14. Verfahren (800) nach Anspruch 13, wobei:

das thermochemische Behandeln des Aus-
gangsmaterials (108A) das Erhitzen des Aus-
gangsmaterials (108A) im ersten Bereich (102-
I) der Reaktorkammer (102) auf eine Pyrolyse-
temperatur umfasst, um das Ausgangsmaterial
(108A) zumindest teilweise zu pyrolysieren, und
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das Erhitzen des zumindest teilweise pyrolysier-
ten Materials im zweiten Bereich (102-II) der Re-
aktorkammer (102) auf eine Nachbehandlungs-
temperatur, um ein in dem zumindest teilweise
pyrolysierten Material enthaltenes Pyrolysepro-
dukt nachzubehandeln; und/oder
das Ausgangsmaterial (108A) zumindest teil-
weise pyrolysiertes Material umfasst und das
thermochemische Behandeln des Ausgangs-
materials (108A) das Erhitzen des teilweise py-
rolysierten Materials im ersten Bereich (102-I)
und/oder im zweiten Bereich (102-II) der Reak-
torkammer (102) auf die Nachbehandlungstem-
peratur umfasst, um ein in dem zumindest teil-
weise pyrolysierten Material enthaltenes Pyro-
lyseprodukt nachzubehandeln.

15. Verfahren (800) nach Anspruch 13 oder 14, wobei:

die Pyrolysetemperatur zwischen 200°C und
600°C beträgt; und/oder
die Nachbehandlungstemperatur zwischen
450°C und 950°C beträgt; und/oder
der erste Bereich (102-I) der Reaktorkammer
(102) oberhalb des zweiten Bereichs (102-II) der
Reaktorkammer (102) angeordnet ist und das
Verfahren (800) ferner das Entnehmen von ther-
mochemisch behandeltem Material aus der Re-
aktorkammer (102) durch die eine oder die meh-
reren Entnahmeöffnungen (106) umfasst, so
dass das Ausgangsmaterial (108A) sich wäh-
rend des thermochemischen Behandelns zu-
mindest teilweise aufgrund der Gravitation von
dem ersten Bereich (102-I) in den zweiten Be-
reich (102-II) der Reaktorkammer (102) bewegt.
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